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	A. Vorwort

	
	
Es ist jetzt schon über zehn Jahre her, dass wir ausgehend von den Ereignissen am Canisius-Kolleg in Berlin und in der Odenwaldschule entsetzt feststellen mussten, dass in unserer Gesellschaft Schutzbefohlene, besonders Kinder, nicht sicher sind. Sie fallen hierarchischen Strukturen und Menschen zum Opfer, die die Hilfs- und Schutzlosigkeit von minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen ausnutzen, um sich an ihnen zu vergehen.
Hatte man damals gehofft, es wären furchtbare Einzelfälle gewesen, so kamen in den darauffolgenden Jahren durch den Mut der Opfer immer mehr und mehr Verbrechen ans Tageslicht.
Besonders schmerzhaft mussten wir feststellen, dass diese Übergriffe auch durch Menschen begangen wurden, die ihren Dienst in der evangelischen Kirche versahen.
Dabei waren es keineswegs Einzelfälle, sondern strukturelle Defizite und falsche Loyalität haben Tätern über Jahre in die Hände gespielt und haben Frauen, Männern und jungen Menschen unsägliches Leid zugefügt, das zu schwersten und langfristigen Beeinträchtigungen von Lebenswegen sowie Traumata der Opfer geführt hat.
Als Kirchengemeinde sind wir allen Menschen verpflichtet, die uns anvertraut sind – das haben wir über Jahrzehnte als zu selbstverständlich hingenommen.  
Aus diesem Grunde nimmt die Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst mit diesem Schutzkonzept ihre Verantwortung 



wahr, dass der Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht toleriert wird. Sinn und Zweck dieses Konzeptes ist es, für die Problematik zu [image: ]sensibilisieren und Hilfe zu sein, welche Wege Betroffenen nach einem Übergriff zur Verfügung stehen.
Wir setzen uns dafür ein, dass alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrer alltäglichen Arbeit eine größere Sprachfähigkeit hinsichtlich der Problematik der sexuellen Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen erhalten. Dafür ist der „Notfallplan“ (s. letzte Seite) zentral!
Das vorliegende Schutzkonzept erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr wird das Konzept in der fortwährenden Reflektion aktueller gesellschaftlicher Themen und wissenschaftlicher Erkenntnisse regelmäßig aktualisiert werden.
Das Presbyterium dankt allen Gemeindegliedern, die bei den Befragungen bei der Erstellung des Schutzkonzeptes mitgewirkt haben.
Dieses Schutzkonzept ist für alle, die sich interessieren, als Druckausgabe in den Kirchen und dem Gemeindehaus sowie auf der Homepage: ek-ef.de, einsehbar.
Neben dem umfangreichen Schutzkonzept gibt es auch einen Flyer, der den Notfallablauf kurz und bündig darstellt, um schnelles und angemessenes Helfen zu ermöglichen.

Wir hoffen sehr, dass dieses Konzept allen uns anvertrauten Menschen zeigt, dass uns ihr Wohl am Herzen liegt und wir den Themenkomplex der sexualisierten Gewalt sehr ernst nehmen. Jeder soll sich bei uns nicht nur sicher fühlen, sondern es auch wirklich sein. 
Unsere Mitarbeiter sollen eine verlässliche Handreichung erhalten, die es ihnen ermöglicht, kompetent sprach- und handlungsfähig zu agieren. 
Zudem soll es eine Warnung an diejenigen sein, die Verbrecherisches vorhaben, dass wir jegliche Übergriffe konsequent verfolgen.



Im Namen des Presbyteriums der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Everswinkel-Freckenhorst

Pfarrer Stefan Döhner



[image: ]

B. Schutzkonzept

1. Einleitung

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit wird in der Beziehung zwischen Menschen und zu Gott gestaltet. Daher ist unsere Arbeit mit Minderjährigen und Schutzbefohlenen von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt.
Im Einklang mit Medizin, Wissenschaft, Theologie und Bibel versteht die Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst Sexualität als natürlichen Bestandteil menschlichen Lebens. Wir orientieren uns an einem positiven, affirmierenden und respektvollen Verhältnis dieser gegenüber. Alle Menschen haben das Recht, eigenverantwortlich und selbstbewusst Entscheidungen bezüglich
ihrer Sexualität zu treffen, ohne von anderen übergriffig oder verurteilend behandelt zu werden.
Die Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst versteht sich dabei als Schutzraum für alle Menschen. Auf Grund dieses Selbstverständnisses stehen wir in einer besonderen Verantwortung, uns dafür einzusetzen, dass in unseren Einrichtungen, Strukturen und Organisationen Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene bestmöglich geschützt sind.
Kinder haben dabei ein Recht auf Schutz vor jeglicher Form sexualisierter Gewalt, wie es bereits der Artikel 34 der UN-Kinderrechtskonvention ausführt.[footnoteRef:1] [1:  Der vollständige Wortlaut der UN-Kinderrechtskonvention ist zu finden unter: https://www.netzwerk-kinderrechte.de /un-kinderrechtskonvention/kinderrechtskonvention.html.
] 

Die Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst will Kinder und Jugendliche darin ermutigen und sie in ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen. Dabei müssen sich alle Mitarbeitenden bewusst sein, dass Gewalt viele Formen hat und Kinder und Jugendliche von physischer, psychischer und struktureller Gewalt betroffen sind. Die Zahl der Betroffenen sexualisierter Gewalt ist sehr hoch.
Leider gibt es keinen vollständigen Schutz gegen sexualisierte Gewalt. Die Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst sensibilisiert mit ihrem Schutzkonzept für die Risiken sexualisierter Gewalt in allen Arbeitsbereichen. Wir beziehen klare Haltung, um potenzielle Täter abzuschrecken und
Grenzüberschreitungen zu verhindern.
Unsere Gesellschaft und speziell die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht Menschen, die sich sozial und ehrenamtlich engagieren, die Verantwortung übernehmen und sich für die Interessen und den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Dieser persönliche Einsatz ist für die Jugendarbeit unverzichtbar und äußerst wertvoll. 
Dieses Schutzkonzept soll nicht nur informieren, sondern auch dazu beitragen, dass alle Mitarbeitenden und
Verantwortungstragenden in unserer Kirchengemeinde in der Lage sind, Hilferufe von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen und angemessen zu reagieren.
Durch die Auseinandersetzung mit den Inhalten dieses Konzeptes sollen alle Mitarbeitenden im Umgang mit Kindern und Jugendlichen an Sicherheit und Wachsamkeit gewinnen, um sie bestmöglich vor seelischer, psychischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt zu schützen.
Das Schutzkonzept ist dabei als sich stetig prozessual verändernd gedacht. Es wird regelmäßig überprüft und an die veränderten Gegebenheiten der Kirchengemeinde angepasst. Dies geschieht im Dialog mit der Entwicklung gesellschaftlicher Themen und wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Der Text macht deutlich, was in der Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst unter sexualisierter Gewalt verstanden wird und dass Betroffene Gehör finden. Tätern und Täterinnen wird deutlich signalisiert, dass im Raum der Kirche kein Platz für sexualisierte Gewalt einschließlich grenzüberschreitenden Verhaltens ist. Jedem Verdacht wird mit Bedacht konsequent und kompetent nachgegangen.
Vorrangiges Ziel all dieser Bemühungen ist die Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit.

[image: ]

2. Theologische Grundlage

Für keine Form sexualisierter Gewalt und für kein Handeln, das Menschen missbraucht, gibt es nach christlich-biblischem Verständnis eine Legitimation oder Rechtfertigung. Eine Orientierung an biblischen Gottes- und Menschenbildern macht im Gegenteil deutlich, dass diese Form der Grenzverletzung im Gegensatz zu dem steht, was Gott nach biblischem Verständnis für Menschen will beziehungsweise von menschlichem Handeln erwartet.
Nach der alttestamentlichen Schöpfungserzählung gründet menschliches Dasein in der Beziehung, die Gott als Schöpfer zum Menschen aufnimmt (1. Mose 1+2). Dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist, drückt die besondere Würde des Menschen aus, die aus dieser Beziehung zu Gott resultiert. Jeder Mensch ist eine von Gott geliebte Person und darauf angelegt, in Entsprechung zum beziehungsreichen Gott selber auch in Beziehungen zu anderen Menschen zu leben. Dies gilt ausnahmslos für alle Menschen, insbesondere auch für Jugendliche und Kinder, die Jesus als Vorbilder des Reiches Gottes besonders würdigt (Markus 10,13-16).
Mit dem Motiv der Gottebenbildlichkeit verbindet sich jedoch weniger die Frage, worin die Würde des Menschen besteht, als vielmehr der Hinweis, worauf sie zielt – nämlich darauf, dass Menschen positive Beziehungen leben
und Verantwortung für die Beziehungen übernehmen, in denen sie sich befinden und eine Kultur der Achtsamkeit entwickeln. Maßstab für das Handeln aller ist dabei das, was dem
Leben und dem Zusammenleben dient, was Leben erhält, fördert und bereichert.
Der Realismus biblischer Erzählungen macht aber auch deutlich: Menschen handeln nicht immer konstruktiv und lebensdienlich – sie können durch Gewaltanwendung Leben gefährden und zerstören. Biblische Texte schildern dies in erschreckend realistischer Weise.
Auch sexualisierte Formen von Gewalt werden geschildert und thematisiert (2. Samuel 13; 1. Mose 34; Richter 19 oder Richter 21). Dass biblische Texte Gewalt thematisieren, ist Ausdruck und gleichzeitig auch Protest gegen das Elend. Sie bezeugen menschliche Realität und sind zugleich Zeugnis des Versuchs ihrer Überwindung. 
Sexualisierte Gewalt wird in der Bibel öffentlich gemacht. Biblische Rechtstexte zeigen, dass Verdrängen und Verschweigen nicht zugelassen werden. Vielmehr bedarf es verstärkter Aufmerksamkeit und Anstrengung, Leben zu erhalten, allen lebenszerstörenden Tendenzen entgegenzutreten, Ehrfurcht vor dem Leben zu wecken und zum Leben zu ermutigen.
Dennoch bleibt der biblische Befund nicht unproblematisch. In Texten, die von sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen sprechen, ist nicht von einem Gott die Rede, der eingreift. Es bleibt die Frage: Wo also ist Gott, wenn sexualisierte Gewalt ausgeübt wird?
Dass menschlicher Schmerz und Entwürdigung aber nicht nur die leidenden Menschen, sondern auch Gott selbst treffen, wird daran deutlich, dass und wie Gott sich mit menschlichem Leid identifiziert: In all dem Leid der Israeliten geschah Gott Leid (Jesaja 63,9). Das Neue Testament beschreibt Jesus Christus als den sich einmischenden, mitleidenden Gott, der „mitfühlt mit unserer Schwäche“ (Hebräer 4,15).
Auf dieser Spur geht es der Kirche in ihrer Diakonie um die Nachfolge Christi.[footnoteRef:2] Indem sich der biblisch bezeugte Gott in seiner Identifikation mit seinem Volk und mit Jesus von Nazareth auf die Seite unter Gewalt leidender Menschen gestellt hat, wird deutlich, dass Gewalt kritisiert und überwunden werden soll. Wird die von Gott Menschen geschenkte Würde verletzt, trifft dies nach biblischer Überzeugung auch Gott selbst: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verletzt Gott selbst. [2:  Vgl. Soziale Dienste als Chance. Dienste am Menschen aufbauen. Menschen aktivieren. Menschen Arbeit geben. Eine Studie der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für soziale Ordnung, EKD-Texte, S. 75, 2002.] 

Christliche Ethik fordert dazu auf, die von Gott verliehene menschliche Würde zu achten und zu schützen. Dies gilt für den Einsatz präventiver und intervenierender Maßnahmen. Alle sind aufgefordert, die Würde und das Freiheitsrecht derer wahrzunehmen und zu achten, denen Gewalt angetan wird.
Dies bedeutet:
• Für Täterinnen und Täter: die gewohnten Strukturen der Gewalt zu verlassen.
• Den Einsatz präventiver und intervenierender Maßnahmen.
Sie ermutigt Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erlitten haben, zur Klage und zum Protest. Aus christlicher Perspektive sind auch Wissende von Gewalt dazu verpflichtet, die Betroffenen solidarisch zu unterstützen, und zur Ermöglichung von Gerechtigkeit beizutragen. Wenn das Leben trotz der Realität menschlichen Schuldigwerdens gelingen soll, müssen Taten klar erkannt und benannt werden, um dann konstruktiv nach Wegen der Bearbeitung zu suchen. So kann es Kindern und Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt erlitten haben, möglich werden, aus dem Teufelskreis der Gewalt aus- und in ein neues Leben aufzubrechen.
Die kirchlich-diakonische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist im hohen Maße Beziehungsarbeit und hat von ihrem Selbstverständnis her den Anspruch, Kindern und Jugendlichen einen sicheren und geschützten Raum
zu bieten, in dem sie die Gaben des Lebens entfalten und sich ausprobieren können.
Kirchlich-diakonische Einrichtungen, Dienste, Gemeinden und Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, stehen deshalb berechtigt im Fokus kritischer Beobachtung.
Die Frage ist, wie sehr sie ihrem proklamierten Selbstverständnis entsprechen. Die christliche Einsicht in die Freiheit und Würde, aber auch in das Gewaltpotenzial jedes einzelnen Menschen verpflichtet zu einem konsequenten Eintreten für die Rechte und das Leben von Menschen und dazu, jedem Menschen und vor allem schutzbefohlenen Kindern und Jugendlichen Respekt und Achtung entgegenzubringen.
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3. Juristische Grundlagen

Um in Angelegenheiten sexueller Übergriffe auch juristisch aussagefähig zu sein, folgt hier ein kurzer Überblick über die in diesem Sachverhalt nötigen Paragraphen: 
Zu Beginn wurde bereits Artikel 34 der UN-Kinderechtskonvention erwähnt, die international den juristischen Rahmen absteckt. Deshalb begrüßen wir auch das 2016 in Kraft getretene verschärfte Sexualstrafrecht des §117 StGB, in dem neue Straftatbestände zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung verankert sind. Ein wirksames Schutzkonzept dient als allgemeine Grundlage gelingender Prävention und Intervention. Ein vollumfänglicher Schutz vor sexueller Gewalt kann nicht garantiert werden. Allerdings kann das Risiko von Einrichtungen, dass sie zum Tatort werden, durch Schutzkonzepte minimiert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine nachhaltige Präventionsarbeit nur
durch regelmäßig wiederholte partizipative Selbsteinschätzung und Risikoanalyse zu gewährleisten ist.
In Deutschland sind vor allem folgende Paragrafen im Zusammenhang mit dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig:
§ 174 StGB – Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen: Sexuelle Handlungen an einer Person unter 16 Jahren bzw. unter 18 Jahren, die ihm/ihr zur Erziehung, Ausbildung oder Betreuung anvertraut ist oder im Rahmen eines Dienst- und Arbeits-verhältnisses untergeordnet sind, sind strafbar. Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses (das bedeutet das Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses z. B. durch Lehrerinnen/ Lehrer, Pfarrerinnen/ Pfarrer, Ausbilderinnen/ Ausbilder, Leiterinnen/ Leiter usw.).
Sexuelle Handlungen sind unter anderem Zungenküsse, Streicheln der Brust, Streicheln des Genitalbereichs, Geschlechtsverkehr. Jeweils in Abhängigkeit von der konkreten Tathandlung, dem Altersverhältnis zwischen dem Täter bzw. der Täterin und den jeweils Betroffenen, sowie deren Fähigkeit, die Bedeutung und Tragweite der konkreten sexuellen Handlung zu verstehen.
§ 174b StGB - Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung
(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren oder an einem Verfahren zur Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung oder einer behördlichen Verwahrung berufen ist, unter Missbrauch der durch das Verfahren begründeten Abhängigkeit sexuelle Handlungen an demjenigen, gegen den sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an sich von dem anderen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
§ 174c StGB - Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs oder Betreuungsverhältnisses
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer körperlichen Krankheit oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psychotherapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.
(3) Der Versuch ist strafbar.
§ 176 StGB - Sexueller Missbrauch von Kindern (Auszug)
Sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren oder Zwang eines Kindes, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder sexuelle Handlungen vor einem Kind sind immer strafbar.
Die Tat ist immer strafbar, wenn das Opfer unter 14 Jahren alt ist. Dabei ist es unerheblich, ob der Täter oder die Täterin fremd oder verwandt ist. Auch wenn das Kind (angeblich) zustimmt, liegt eine Straftat vor. Dem Täter/der Täterin muss das Alter des Kindes bekannt sein.
§ 176a StGB - Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (Auszug)
Dazu gehört: Beischlaf, Eindringen in den Körper (orale oder anale Penetration), gemeinschaftliche Tat, schwere
Gesundheitsschädigungen und Schädigungen der körperlichen und seelischen Entwicklung als Folge des Missbrauchs. Und durch eine Ergänzung des Gesetzes nun auch das gezielte Ansprechen von Kindern im Internet
mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte: Cyber-Grooming ist strafbar.
§ 176b StGB - Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (Auszug)
Der Täter verursacht durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig den Tod des Kindes.
§ 177 StGB - Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung (Auszug)
Sexuelle Handlungen mit Einsatz von Gewalt, Drohung mit Gewalt gegen Leib und Leben, Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer schutzlos ist.
Gewalt bedeutet in diesem Kontext körperliche Gewalt. Dazu zählt das Festhalten der Hände und Arme, das Auseinanderdrücken der Beine oder das Zuhalten des Mundes.
Eine schutzlose Lage liegt dann vor, wenn die Möglichkeit, der Täterin oder dem Täter zu entkommen, nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen besteht.
§ 178 StGB - Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge (Auszug)
Der Täter verursacht durch den sexuellen Übergriff, die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung
(§ 177) wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers.
§ 180 StGB - Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (Auszug)
Vorschubleisten für sexuelle Handlungen unter 16 Jahren (Schaffen günstiger Bedingungen) ist strafbar. Vorschubleisten bedeutet auf der einen Seite Schaffen von Gelegenheiten, aber auch das Nicht-Einschreiten in erkennbaren Situationen.
§ 182 StGB - Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (Auszug)
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer Zwangslage
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.
(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, und dabei die ihr gegenüber fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist.
§ 184 StGB - Verbreitung pornografischer Schriften (Auszug)
Wer eine pornografische Schrift (§ 11 Absatz 3) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 184b StGB - Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften
§ 184c StGB - Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften
§ 184d StGB - Zugänglichmachen pornografischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien; Abruf kinder- und jugendpornografischer Inhalte mittels Telemedien
§ 184e - Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornografischer Darbietungen
§ 184i StGB - Sexuelle Belästigung (Auszug)
(1) Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht die Tat in anderen Vorschriften dieses Abschnitts mit schwererer Strafe bedroht ist.
(2) In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
§ 184j StGB - Straftaten aus Gruppen
Wer eine Straftat dadurch fördert, dass er sich an einer Personengruppe beteiligt, die eine andere Person zur Begehung einer Straftat an ihr bedrängt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn von einem Beteiligten der Gruppe eine Straftat nach den §§ 177 oder 184i begangen wird und die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
Neben dem Strafgesetzbuch ist auch das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - von Bedeutung:
Mit der Neufassung des Bundeskindesschutzgesetzes, das seit dem 1. Januar 2012 in Kraft ist, wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Kindesschutzes umfassend weiterentwickelt. Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind vor allem die Änderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes bedeutsam und hier insbesondere die Paragrafen 8a und 72a.[footnoteRef:3] Dieser Paragraf richtet sich zunächst in erster Linie an den öffentlichen Träger der Jugendhilfe - also das Jugendamt. Er legt aber in Absatz 4 zugleich auch fest, dass der öffentliche Träger der Jugendhilfe „in Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, […] sicherzustellen“ hat, dass bzw. wie deren „Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen“ (SGB VIII § 8a Absatz 4) tätig werden sollen. [3:  www.gesetze-im-internet.
de/sgb_8/__8a.html
§ 8a SGB VIII - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung] 

Einrichtungen im Sinne des Gesetzes im Bereich der Evangelischen Jugend sind z. B. Häuser der Offenen Tür, sonstige Jugendfreizeiteinrichtungen oder auch Jugendbildungsstätten.
§ 8a gilt jedoch nur, wenn dort Fachkräfte tätig sind. Dienste sind personenbezogene Angebote, die auch ohne festen Ort – ambulant – angeboten werden können. Angebote oder Aktivitäten der Jugendarbeit wie Gruppenstunden oder Freizeiten sind demgegenüber eher Veranstaltungen oder Maßnahmen und fallen nicht in diese Kategorie.

Insbesondere das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) verpflichtet alle Mitarbeitenden (beruflich wie ehrenamtlich Tätige, vgl. § 3 Kirchengesetz EKvW), den Schutzauftrag gem. § 4 Abs. 1 der Kirchengesetze und ggf. des § 8a SGB VIII wahrzunehmen. Verantwortliche Personen (beruflich Mitarbeitende, leitende Ehrenamtliche) müssen deshalb bei gewichtigen Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bzw. der Schutzkonzepte der Einrichtung tätig werden. Dies gilt natürlich vor allem um der Kinder und Jugendlichen willen. Sind ihnen Aufsichtspflichten übertragen, könnten sie sich sonst unter Umständen strafrechtlich eines sogenannten Unterlassungsdelikts schuldig machen. Auszüge aus dem Kirchengesetz EKvW:
§ 3 – Mitarbeitende: Mitarbeitende im Sinne dieses Gesetzes sind in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigte sowie ehrenamtlich Tätige.
§ 4 – Grundsätze: (1) Wer kirchliche Angebote wahrnimmt oder als mitarbeitende Person im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig ist, ist vor allen Formen sexualisierter Gewalt zu schützen.
§ 5 – Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen: Absicht der Gesetzgeber ist es zu regeln, dass niemand Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wahrnimmt, der oder die einschlägig, d. h. wegen sexualisierter Gewalt oder anderer schwerer Vergehen gegenüber Kindern und Jugendlichen, vorbestraft ist. Dies gilt für berufliche wie für ehrenamtliche Mitarbeitende. 
§5 Abs. 3: Alle Mitarbeitenden, die aufgrund von Art, Intensität und Dauer Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, haben ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.
Für die Vorlage und den Umgang mit Führungszeugnissen Neben- und Ehrenamtlicher beschreibt das Gesetz besondere Anforderungen an den Datenschutz. Dokumentiert werden dürfen lediglich der „Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum des Führungs-zeugnisses und die Information (…), ob die das Führungszeugnis betreffende Person (…) rechtskräftig verurteilt worden ist.“ Keinesfalls also dürfen Führungszeugnisse Ehrenamtlicher einbehalten oder kopiert werden.







[image: ]

4. Begriffsdefinitionen

4.1 Was ist sexualisierte Gewalt?
Es fehlt ein einheitliches Verständnis darüber, was sexualisierte Gewalt eigentlich ist und was unter diesen Begriff[footnoteRef:4] fällt. Das spiegelt sich unter anderem darin wider, dass in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden. Die Rede ist etwa von „sexualisierter Gewalt“, „sexuellem Missbrauch“, „sexueller Gewalt“ oder „sexueller Ausbeutung“. [4:  Die Begriffsdefinitionen wurden übernommen aus: Schulungsmaterialien für die Präventionsarbeit von „hinschauen-helfen-handeln: Eine Initiative der evangelischen Landeskirchen und der Diakonie gegen sexualisierte Gewalt“.] 

Der häufig verwendete Begriff sexuelle Gewalt (gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen) bezeichnet nach gängiger Definition „jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder
gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund seiner körperlichen, psychischen, kognitiven oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Die Missbrauchenden nutzen ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“[footnoteRef:5]  [5:  Deegener, Günther: Kindesmissbrauch. Erkennen – helfen – vorbeugen, Weinheim, Basel, 2010.] 

Häufig geht dies mit der Erpressung zur Geheimhaltung einher, die das Kind oder den schutzbedürftigen Erwachsenen in machtunterlegener Position zu Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit verurteilen soll.
Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Diakonie Deutschland lehnen sich an diese Definition an, sprechen jedoch von sexualisierter Gewalt. Diese Begrifflichkeit zeigt am deutlichsten auf, dass Sexualität instrumentalisiert wird, um Gewalt und Macht auszuüben.[footnoteRef:6] [6:  Damit sind an dieser Stelle ausdrücklich auch alle Menschen gemeint, die zu der Gruppe gehören, die mit dem „umbrella term“ LGBTQIA+ bezeichnet werden. Die Diskriminierung und der Ausschluss von Menschen aufgrund ihrer nicht-normativen Sexualität und/oder Geschlechts(-identität), die historisch und gegenwärtig stattfinden – vor allem auch in Kirchen –, widersprechen fundamental dem Anliegen des Schutzkonzeptes und unserem christlichen Verständnis menschlichen Miteinanders] 

Den Begriff sexueller Missbrauch lehnen viele betroffene Menschen ab. Denn „Missbrauch“ legt nahe, dass auch ein positiver „Gebrauch“ möglich wäre. Gebrauch kann aber prinzipiell nur von Sachen oder Situationen gemacht werden – unter keinen Umständen von Menschen.
Gerade wenn es um juristische Zusammenhänge geht, kann aber nicht auf den Begriff Missbrauch verzichtet
werden, so dass auch hier der Begriff sexueller Missbrauch verwendet wird.

4.2 Grenzverletzungen
Grenzverletzungen treten einmalig oder gelegentlich im pädagogischen und im pflegerischen Kontext auf und können als fachliche oder persönliche Verfehlung der Mitarbeitenden charakterisiert werden. Das unangemessene Verhalten, das eine Grenzverletzung ausmacht, kann durch einen Mangel an eindeutigen Normen und Regeln in einer Organisation wie durch fehlende Sensibilität des Mitarbeitenden hervorgerufen werden. Meist geschehen Grenzverletzungen unbeabsichtigt. 
Im Gegensatz dazu gehen pädokriminelle Täter nach sogenannten Grooming-Prozessen vor. Dies sind gezielte Strategien mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs, das heißt einer strafbaren Handlung. In einem solchen Anbahnungsvorgehen werden Grenzverletzungen dazu verwendet, um zu testen, ob sich Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene dagegen wehren und die Grenzverletzungen zum Beispiel an Erziehungsberechtigte oder andere Vertrauenspersonen melden. In diesem Kontext ist es wichtig, den Unterschied zu kennen und diesen auch wahrnehmen zu können. Im Gegensatz zu sexuellem Missbrauch können
Grenzverletzungen entschuldigt werden oder geschehen aus Achtlosigkeit. Sexualisierte Gewalt hingegen geschieht immer mit Absicht. Beispiele für Grenzverletzungen sind:
• Verletzung des Rechts auf Intimität bei der Körperpflege
• das Ansprechen von Mädchen und Jungen mit besonderen Kosenamen
• die Missachtung einer (fachlich) adäquaten körperlichen Distanz (grenzüberschreitende, zu intime körperliche Nähe und Berührungen im alltäglichen Umgang)
• Verletzung des Rechts auf das eigene Bild durch Veröffentlichung von Bildmaterial via Messengerdienste (zum Beispiel WhatsApp), andere soziale Internetplattformen oder E-Mail.

Das Grenzempfinden der Kinder, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen ist grundsätzlich zu respektieren. 
Darüber hinaus kommt Erwachsenen auch entwicklungspsychologisch eine besondere Verantwortung zu:
Die zu achtende Grenze hängt nämlich insofern nicht nur vom Empfinden des Kindes ab, weil es in seine Grenzen bzw. in die Fähigkeit, sie zu formulieren, auch erst hineinwachsen muss. Deshalb kann es sein, dass diese Grenzempfindungen zum Teil (noch) nicht artikuliert werden können. Kinder brauchen dementsprechend diesen Schutz auch unabhängig von ihren Empfindungen. Selbst wenn sich ein Kind „anbieten“ sollte, gilt das.
Dem Erwachsenen obliegt es, selbstreflektiert gegenüber einem Schutzbefohlenem zu agieren und auch ernstgemeinte (auch sexuelle) Beziehungsangebote eines Minderjährigen abzulehnen. 
Personen bzw. Täter, die auf solche Angebote eingehen, handeln nicht „sanft und zärtlich“, sondern handeln gegen das Wohl des Schutzbefohlenen und begehen eine Straftat.




4.3 Sexuelle Übergriffe
Daneben spricht man von sexuellen Übergriffen, die Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber Mädchen und Jungen sowie grundlegender fachlicher Mängel und /oder eine gezielte Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs / Machtmissbrauchs sind. [footnoteRef:7] [7:  Vgl. Enders, Ursula: Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen. Ein Handbuch für die Praxis, Köln, 2012.] 

Sexuelle Übergriffe geschehen im Gegensatz zu Grenzverletzungen niemals zufällig oder unbeabsichtigt. Die
übergriffige Person missachtet bewusst gesellschaftliche Normen und Regeln sowie fachliche Standards. Widerstände des Opfers werden übergangen.

4.4 Strafrechtlich relevante Formen
Strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt sind: sexuelle Nötigung, exhibitionistische Handlungen, sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen, Vergewaltigung, die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger, Prostitution von Kindern, das Herstellen und Ausstellen, der Handel und Eigenbesitz kinderpornografischer Produkte.
Sexualisierte Gewalt kommt in vielen Formen und Abstufungen vor. Dabei kann zwischen Formen mit und ohne
Körperkontakt unterschieden werden.

Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt liegt zum Beispiel vor:
• bei Exhibitionismus und Voyeurismus,
• beim gemeinsamen Anschauen von Pornografie beziehungsweise beim Versenden pornografischen Bildmaterials per E-Mail oder Messengerdienste an Kinder und Jugendliche,
• bei Gesprächen, Filmen oder Bildern mit sexuellem Inhalt, die nicht altersgemäß sind,
• wenn jemand sich vor anderen ausziehen muss,
• bei ständiger verbaler oder nonverbaler Kommentierung der körperlichen Entwicklung der Geschlechtsmerkmale eines Kindes oder einer bzw. eines Jugendlichen,
• beim Beobachten von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen beim Baden bzw. Duschen,
• bei Gebrauch sexualisierter Sprache, Belästigung von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen in Chaträumen im Internet (Cyber-Grooming),
• bei der Aufforderung an Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt liegt zum Beispiel vor:
• bei intimen Küssen und Zungenküssen,
• bei vorsätzlichen Berührungen des Opfers an Brust, Gesäß oder den Genitalien.
Zusätzlich kann von schweren Formen
sexualisierter Gewalt gesprochen werden. Diese liegt zum Beispiel vor:
• beim Zwang zu sexuellen Handlungen (zum Beispiel Selbstbefriedigung),
• bei analer, oraler oder genitaler Vergewaltigung,
• beim Zwang zum Austausch sexueller Praktiken unter mehreren Personen.

Alle Grenzverletzungen in Verbindung mit einer sexuellen Handlung zwischen Erwachsenen und Kindern oder
Jugendlichen sind sexualisierte Gewalt. Solche Handlungen gehen immer mit Zwang einher, auch dann, wenn keine körperliche Gewaltanwendung zur Durchsetzung der Interessen der Täter und Täterinnen notwendig ist.
Die Grenzen sind immer überschritten, wenn gegen den ausdrücklichen, spürbaren oder vermuteten Willen eines Menschen gehandelt wird. Sexualisierte Gewalt beginnt dort, wo ein Mensch sexuelle Erregung sucht – oder mit sexuellen Mitteln andere Ziele verfolgt (Machtausübung) –, ohne dass er auf die freie, reife und informierte Zustimmung des Gegenübers zählt oder zählen kann.
Sexualisierte Gewalt ist in den seltensten Fällen ein einmaliges Ereignis. Häufig geschehen die Gewalthandlungen über einen längeren Zeitraum immer wieder. Dies gilt besonders, wenn die Täter in enger Beziehung zu den Opfern stehen und die Betroffenen über die Vorfälle schweigen. Sexualisierte Gewalt ist eine von den Tatper-sonen bewusst ausgeführte und strategisch geplante Handlung. Dabei kommt es nicht nur zur Manipulation der Opfer, bei denen oft Verunsicherung und eine Mitschuld für das Geschehen erzeugt oder deren Schweigen mit Drohungen erzwungen wird. Auch das berufliche und familiäre Umfeld kann dadurch getäuscht werden, dass sich die missbrauchenden Personen nicht selten als professionell Helfende mit pädagogisch-psychologischer Kompetenz darstellen.

4.5 Zahlen und Fakten zu sexualisierter Gewalt
Im Jahr 2020 wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) circa 14.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch ausgewiesen, knapp sieben Prozent mehr als im Vorjahr.[footnoteRef:8] [8:  Abrufbar unter https://www.bka.de.] 

Da in der PKS jedoch nur die Fälle aufgenommen werden, die den Strafverfolgungsbehörden auch bekannt werden, bildet die PKS nicht das tatsächliche Ausmaß ab. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Je nach Schätzung glaubt man, dass die Zahl in der Realität 10- bis 20-fach höher ist.[footnoteRef:9] [9:  Vgl. Müller, Linda Maria: Sexueller Missbrauch von Kindern im institutionellen Kontext, Hannover, 2011. ] 

Sowohl Mädchen als auch Jungen werden Opfer von sexualisierter Gewalt. Man geht davon aus, dass zwei Drittel der Betroffenen Mädchen und ein Drittel der Betroffenen Jungen sind. Eine besondere Gefährdung besteht bei Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen, die in verschiedener Weise eingeschränkt (z. B. psychisch, körperlich, kognitiv), emotional vernachlässigt, sozial benachteiligt oder in anderer Weise belastet sind.[footnoteRef:10] Etwa die Hälfte der Fälle sexuellen Missbrauchs betreffen ein- [10:  Vgl. Zartbitter Köln (http://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_missbrauch/Muetter_Vaeter/2050_welche_kinder_werden_missbraucht.php).] 

malige Handlungen, die andere Hälfte der Fälle betreffen mehrmalige Handlungen und ziehen sich teilweise über
Jahre hin.
Sexueller Missbrauch geschieht in allen sozialen Schichten.[footnoteRef:11] Außerdem stammen die Täter (ca. 80 % männlich) und Täterinnen (ca. 20 % weiblich) meist aus dem nahen sozialen Umfeld des Mädchens oder Jungen. Sie bevorzugen Orte, an denen ein regelmäßiger Umgang mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen möglich ist – wie z. B. in pädagogischen und psychosozialen Bereichen. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht bildet die Cyber-Kriminalität, bei der es sich bei den Tätern überwiegend um fremde Personen handelt. [11:  Vgl. Wildwasser Freiburg (http://www.wildwasser-freiburg.de/index.php/fachkraefte-bezugspersonen-2/fakten-zu-sexuellem-missbrauch-2).] 


4.6 Folgen sexualisierter Gewalt
Sexualisierte Gewalt kann bei Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen traumatische Erfahrungen mit lebenslang wirksamen Folgen auslösen. Eindeutige körperliche oder psychische Folgen von sexualisierter Gewalt gibt es allerdings nicht. Die oft nur schwer zuzuordnenden und für Laien schwer zu erkennenden Folgen können sich physisch, psychisch und sozial auswirken, ihre
mögliche Bandbreite ist sehr hoch. Schlafstörungen, Konzentrationsmangel, Essstörungen, ein Mangel an Selbstwertgefühl, Bindungsunfähigkeit sind nur wenige Beispiele für mögliche Symptome. Sehr häufig sind psychische mit körperlichen und sozialen Störungen kombiniert.
Folgen sexualisierter Gewalt sind abhängig von der Intensität und Dauer der sexuellen Handlungen, den persönlichen Merkmalen der Betroffenen, der Beziehungsqualität zu der missbrauchenden Person, den sozialen Beziehungen und Schutzräumen und -personen der Kinder, Jugendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen und davon, wie vertrauensvoll und verlässlich die Beziehung zu den Eltern und /oder anderen Bezugspersonen ist. Die Schwere der Tat korrespondiert jedoch nicht unbedingt – in Abhängigkeit von der sogenannten Resilienz des Opfers – mit der Schwere der Symptome und der möglichen Folgen. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen: Je länger sexualisierte Gewalt anhält, je intensiver sie war und je besser das Opfer die missbrauchende Person kannte, umso traumatischer können sich Langzeitfolgen ausbilden.

4.7 Täterstrategien
Die Zahlen der von sexualisierter Gewalt Betroffenen sind auch heute noch enorm hoch und die Dunkelziffer höchstwahrscheinlich bei weitem höher. Aktuelle Zahlen und die Entwicklung der letzten Jahre sind den jeweiligen polizeilichen Kriminalstatistiken sowie entsprechenden wissenschaftlichen Studien zu entnehmen. 
Sexualisierte Gewalt ist kein Randphänomen und häufig gehören zu den Täterkreisen nahestehende Personen aus dem Freundes- und Familienkreis. Eine ebenfalls größere Rolle spielen Menschen, die in Pflege- und Fürsorgekontexten arbeiten.[footnoteRef:12] [12:  Vgl. Allrogen, M./Gerke, J./Rau, T./Fegert, J. M.: Umgang mit sexueller Gewalt. Eine praktische Orientierungshilfe für pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Ulm 2016, 7ff.] 

Sexualisierte Gewalt durch Jungen, beziehungsweise Männer wird immer noch weitaus häufiger aufgedeckt als begangene Taten von Mädchen, beziehungsweise Frauen. (Verlässliche Daten über sexualisierte Ge-
walt von Menschen jenseits der binären Geschlechter, beziehungsweise über die Aufdeckung dieser Gewalt existieren nicht.)
Sexualisierte Gewalt durch Frauen ist zum einen noch stärker tabuisiert und zum anderen erkennen Jungen, beziehungsweise Männer oft erst sehr spät, dass sie Opfer geworden sind. Scham, Rollenstereotypen und eigene physische Reaktionen in übergriffigen Situationen können Jungen, beziehungsweise Männer oft nicht oder nur schwer einordnen und geben sich oft eine Teilschuld.
Zwar gibt es keine typische Täterpersönlichkeiten, aber es lassen sich einige Merkmale, Verhaltensweisen und Strategien beobachten. Dazu gehören, dass Täter oft gezielt
die Nähe zu Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen suchen und deshalb oft in den entsprechenden Arbeitsfeldern arbeiten. Dort können sie ein überdurchschnittliches Engagement zeigen und verbringen fast ihre ganze Zeit mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen.
Täter suchen gezielt emotional bedürftige Menschen und bauen Beziehungs- und Vertrauensverhältnisse zu potenziellen Opfern auf. Dabei bedienen sie sich des ‚Groomings‘ mittels Aufmerksamkeit, Anerkennung, Geschenken, besonderen Aktivitäten, etc. Sie testen die Widerstände der Betroffenen, platzieren sexuelle Themen und nehmen scheinbar zufälligen
Körperkontakt auf, um infolge dessen sexuelle Interaktionen zu erproben und spielerisch zu normalisieren. Es kann sein, dass sie sich psychotrop wirkender Substanzen (wie Alkohol oder sogenannten KO-Tropfen) bedienen. Generell gehen Täter*innen planvoll vor und erzeugen bei ihren Opfern Schuldgefühle. 
Täter sprechen Drohungen und (emotionale) Erpressungen aus und versuchen ihre Opfer (von Freunden oder Familie) zu isolieren.[footnoteRef:13] [13:  Vgl. Allrogen, M./Gerke, J./Rau, T./Fegert, J. M.: Umgang mit sexueller Gewalt. Eine praktische Orientierungshilfe für pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Ulm 2016, 115ff.] 

Dies macht deutlich, dass sexualisierte Gewalt nicht aus Versehen, sondern absichtlich und planvoll geschieht. Täter suchen sich immer wieder Rechtfertigungen für ihr Handeln
und ihr grenzverletzendes Verhalten. Sie nutzen zur eigenen sexuellen Befriedigung, ihre Macht- und Autoritätspositionen aus und „missbrauchen, misshandeln und vergewaltigen, weil sie es tun wollen. Die Verantwortung der Taten liegt allein bei ihnen.“[footnoteRef:14] [14:  Evangelische Kirche im Rheinland: Zeit heilt keineswegs alle Wunden. Leitlinien zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Düsseldorf 2012, 12.] 

Ein offener Umgang mit dem Thema schränkt die Handlungsspielräume von Tätern enorm ein und stärkt Kinder und Jugendliche, Eltern und Fachkräfte. Aus diesem Grund wollen wir mit der Implementierung unseres Schutzkonzeptes im größtmöglichen Rahmen sichere Orte kreieren, um potenziellen Tätern keinen Raum zu bieten. 

4.8 Risikofaktoren für Betroffene
Betroffene von sexualisierter Gewalt müssen sich oft mehrfach überwinden, Personen von ihren Erlebnissen zu berichten, um schlussendlich Unterstützung zu erfahren. 
Es ist für viele ein langer und schwerer Weg, jemanden zu finden, der zuhört, ihnen Glauben schenkt und
Hilfe anbietet. Die Beweggründe sind häufig ein überforderndes Gefühlschaos gespickt mit Wut, Scham,
Verzweiflung, Angst, Ohnmacht und eingeredeter Schuld. Insbesondere wenn Täter aus dem familiären Umfeld stammen, befürchten Kinder und Jugendliche das Zerbrechen der
Familie und stecken in einem enormen Loyalitätskonflikt. 

Risikomerkmale für potenzielle Betroffene
• geringes Selbstwertgefühl
• defizitäre Lebenssituation
• Mangel an Zuwendung und Liebe
• viel sich selbst überlassene Kin-
der/Jugendliche
• allgemeines Gewaltklima in der Fa-
milie/im Umfeld
• einschüchterndes, autoritäres Verhalten in einer neuen Partnerschaft der Eltern
• traditionelle Erziehung in der Familie
• Probleme in der elterlichen Beziehung

Signale/Anzeichen der Betroffenen
• geringes Selbstwertgefühl
• körperliche Beschwerden
• häufige Verletzungen
• Schlaf-, Sprech- und Kontaktstörungen
• mangelnde Körperhygiene
• Einkoten/Einnässen
• Schul- und Lernprobleme
• Depressionen und introvertiertes
Verhalten
• selbstverletzendes Verhalten
• Aggressionen
• delinquentes und dissoziales Verhalten
• Mangel der sexuellen Aufklärung und der eigenen Rechte
• Sexualität als etwas Schlechtes oder
Tabu erlernt
• Mangel an Unterstützung beim Fin-
den und Benennen der Grenzen
• Bereits erlebte sexuelle Übergriffe,
ohne Unterstützung bei der Verarbeitung
• in bestimmten Bereichen auf fremde
Hilfe angewiesen sein, zum Beispiel
durch eine Beeinträchtigung oder Be-hinderung
• (sexualisiert) grenzverletzendes Verhalten

4.9 Schutz in der digitalen Welt
Die moderne, sich digitalisierende Welt der Online-, Spiel-, Film- und Fernsehindustrie sowie soziale Medien haben vor allem die jüngeren Generationen enorm geprägt und beeinflussen täglich das Leben aller Menschen. Aus diesem Grund wäre es fahrlässig, diesen wichtigen Lebensraum der Kinder und Jugendlichen in unserem Schutzkonzept nicht zu erwähnen.
Die meisten gehen größtenteils unkontrolliert mit Bild- und Personenrechten um und sind sich der digitalen Gefahren und Ausmaße nicht umfänglich bewusst. Digitale Medien erleichtern Grenzverschiebungen, fördern und fordern die digitale Selbstdarstellung und verändern das Beziehungserleben. Diese Veränderungen durch die digitalen Medien bieten auch einen Nährboden für sexualisierte Gewalt. Insbesondere Tätern ermöglichen sie neue, unmittelbare und ungeschützte Zugänge zu ihren potenziellen Opfern.
Sexualisierte Gewalt im digitalen Raum tritt durch ‚Cybergrooming‘[footnoteRef:15], ‚Sexting‘[footnoteRef:16], ‚Sextortion‘[footnoteRef:17], sexualisierte Peergewalt[footnoteRef:18] und ‚Sharegewaltigung‘[footnoteRef:19] auf. Wir sind uns der Gefährdungsdimension der digitalen Welt vollumfänglich bewusst, aber auch der Grenzen unseres Schutzkonzeptes und verweisen deshalb an dieser Stelle auch und ausdrücklich an die Stelle des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. [15:  ‚Cybergrooming‘ ist die gezielte Ansprache von Kindern im Internet zur Anbahnung von Missbrauchshandlungen. Täter/innen bauen Vertrauen zu ihren (minderjährigen) Opfern auf mit dem Ziel die Opfer zu sexuellen Handlungen vor der Kamera zu überreden oder einen sexuellen Missbrauch abseits des digitalen Raums vorzubereiten. (vgl. https://medienkompass.de/cybergrooming-sextortion-und-co-was-verbirgt-sich-hinter-diesen-begriffen/).]  [16:  ‚Sexting‘ beschreibt das Versenden und Empfangen freizügiger Aufnahmen (‚nudes‘) oder anderer sexueller Nachrichten. ‚Sexting‘ ist nicht an sich strafbar, wenn es einvernehmlich und innerhalb des gesetzlichen Rahmens geschieht (dazu gehören Altersgrenzen zu sexuellen Beziehungen zwischen Menschen und das Nichtweiterverbreiten von Bildern ohne Einverständnis). Vgl. https://medienkompass.de/cybergrooming-sextortion-und-co-was-verbirgt-sich-hinter-diesen-begriffen/.]  [17:  9 Als ‚Sextortion‘ wird das Erpressen einer Person mithilfe freizügiger, beziehungsweise sexueller Aufnahmen bezeichnet. Es ist eine Straftat. (vgl. https://medienkompass.de/cybergrooming-sextortion-und-co-was-verbirgt-sich-hinter-diesen-begriffen/).]  [18:  10 Vor allem auch über digitale Möglichkeiten geschehen immer mehr niedrigschwellige Übergriffe und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen gleichen Alters.]  [19:  11 Unter ‚Sharegewaltigung‘ wird das digitale Verbreiten sexueller Inhalte und Gewalt bezeichnet. (https://www.stoppt-sharegewalt.de/wp-content/uploads/2019/07/Factsheet_StopptSharegewalt_mit_AKM-Logo.pdf).] 
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5. Umgang mit 
Mitarbeitenden

5.1 Selbstverpflichtungserklärung/ Verhaltenskodex
Die Selbstverpflichtungserklärung dient allen – ehrenamtlichen und beruflichen – Mitarbeitenden als Orientierungsrahmen. Sie formuliert Regeln für das allgemeine Verhalten im Miteinander und für spezifische Situationen, die für sexualisierte Gewalt und jegliche Formen von Grenzüberschreitungen ausgenutzt werden können.
Verhaltenskodex, der der Selbstverpflichtungserklärung innerwohnt, beschreibt Handlungsrichtlinien, nach
denen Mitarbeitende ihr Verhalten ausrichten sollen.[footnoteRef:20]  [20:  Vgl. „Grenzen achten – Sicheren Ort geben“: Prävention und Intervention. Arbeitshilfe für Kirche und Diakonie bei sexualisierter Gewalt, Hannover – Berlin 2014, 34f.] 

Im Verhaltenskodex werden vor allem Hilfestellungen, Anregungen und konkrete Verhaltensweisen für den Umgang mit sexualisierter Gewalt und Gewaltpotenzialen benannt.
Verhaltenskodizes können für Einheiten unterschiedlicher Größen erstellt werden. Je nach Zielgruppe, für welche sie Gültigkeit haben sollen, empfiehlt es sich, für diesen Arbeitsbereich passende und möglichst konkrete Regeln zu formulieren (z. B. Übernachtung in Jungschar/Konfi/
Kinderchorarbeit, musikalischer Einzelunterricht, Konfifreizeit, …). 
Wichtig ist, dass deutlich benannt wird, welche Konsequenzen eine Zuwiderhandlung nach sich zieht.
In einem Verhaltenskodex werden folgende Aspekte berücksichtigt:
• das Nähe-Distanzverhältnis von Mitarbeitenden zu Schutzbefohlenen,
• die Trennung von beruflichen und privaten Kontakten,
• das Nähe-Distanzverhältnis von Mitarbeitenden untereinander,
• der respektvolle Umgang miteinander,
• der Sprachgebrauch innerhalb der Institution,
• der Schutzauftrag,
• die Raumnutzung,
• das Verhalten bei Ausflügen und Freizeiten.

Die Selbstverpflichtungserklärung soll auf potenzielle Täter abschreckend wirken. Sie soll transparent machen, dass wir in der Gemeinde aufmerksam bezüglich der Gefahren sexualisierter Gewalt sind. Zudem schafft die Selbstverpflichtungserklärung eine erste Vertrauensebene zwischen den Mitarbeitenden.
Die Selbstverpflichtungserklärung soll niemals ohne ein begleitendes Gespräch unterschrieben werden. Dabei werden die einzelnen Punkte der Erklärung besprochen und offenbleibende Fragen der Unterschreibenden werden geklärt. Im Gespräch soll eine Balance zwischen der Wertschätzung der Person und einer Einschätzung potenzieller Gefährdung gefunden werden.
Die Unterschrift der Selbstverpflichtungserklärung muss in regelmäßigen Abständen von drei bis fünf Jahren (wobei das Ziel immer ein Drei-Jahres-Rhythmus ist) im Rahmen eines auffrischenden Gespräches erneuert werden.
Für hauptamtlich Mitarbeitende gilt, dass die Selbstverpflichtungserklärung eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag ist. Bei neu einzustellenden Mitarbeitenden soll das Gespräch zur und die Unterschrift der Selbstverpflichtungserklärung beim Unterschreiben des Arbeitsvertrages (spätestens aber zu Arbeitsbeginn) geschehen. 
Bei bereits angestellten hauptamtlichen Mitarbeitenden hat das Gespräch 2022 stattgefunden.
Bei ehrenamtlich Mitarbeitenden wird unterschiedenen zwischen erwachsenen Ehrenamtlichen, die nicht im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (bzw. mit Schutzbefohlenen) arbeiten und jugendlichen Ehrenamtlichen, beziehungsweise ehrenamtlichen erwachsenen Mitarbeitenden, die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit arbeiten. 
Mit allen neu beginnenden ehrenamtlichen Mitarbeitenden wird im Rahmen eines Erstgesprächs über die Selbstverpflichtungserklärung gesprochen und die Erwartung formuliert, dass sie die Verpflichtung unterschreiben.
Auch mit erwachsenen ehrenamtlichen Mitarbeitende, die nicht im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, wurde die Selbstverpflichtungserklärung bereits durchgegangen. 
Es wird angestrebt, alle drei Jahre im Sinne einer regelmäßigen Auffrischung des Gespräches und Wiederholung der Unterschrift in Einzel- oder Teamgesprächen die Selbstverpflichtungserklärung zu aktualisieren.
Ehrenamtliche Mitarbeitende, die selbst Jugendliche sind oder im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, unterschreiben die Selbstverpflichtungserklärung zu Beginn ihrer Tätigkeit und später im Rahmen der Auffrischung.
Das Gespräch zur und die Unterschrift der Selbstverpflichtungserklärung für die hauptamtlichen Mitarbeitenden wird durch den Pfarrer organisiert.
Das Gespräch zur und die Unterschrift der Selbstverpflichtungserklärung für die Pfarrperson wird durch die Superintendentur organisiert.

5.2 Datenschutz
Die unterschriebenen Selbstverpflichtungserklärungen werden entsprechend datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch das Gemeindebüro aufbewahrt. Spätestens drei Monate nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst werden die Daten vernichtet/gelöscht.

5.3 Abstinenz- und Abstandsgebot
Das Abstinenz- und Abstandsgebot ist in §4 des Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche von Westfalen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt formuliert. Dieses beschreibt, dass alle Menschen, die kirchliche Angebote wahrnehmen oder als Mitarbeitende tätig sind, vor allen Formen sexualisierter Gewalt zu schützen sind.
Für Mitarbeitende ist nach §4 Abs. 2, aufgrund der typischen Macht-, Abhängigkeits- und Vertrauensverhältnisse, die insbesondere in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch in Seelsorge- und Beratungssituationen, bestehen, ein verantwortungsvoller Umgang mit Nähe und Distanz verpflichtend. Das heißt ausdrücklich, dass sexuelle Kontakte in diesen Verhältnissen mit dem kirchlichen Schutzauftrag unvereinbar und unzulässig sind. Verstöße gegen das Abstinenzgebot führen nach §5 Abs. 1.2 zu den jeweils arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen.
Das Abstandsgebot ist in §4 Abs. 3 beschrieben und sieht vor, dass alle Mitarbeitenden in beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten das Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers zu achten haben. Dazu gehört vor allem auch, dass Privatkontakte zu Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen nicht zu der normalen Arbeit beruflicher und ehrenamtlicher Mitarbeitenden gehören (sowie nicht ersucht werden sollen) und Geschenke an diese außerhalb von Ausnahmefällen (zum Beispiel in dem Fall, dass alle Kinder einer Gruppe zu ihren Geburtstagen ein kleines Geschenk bekommen) nicht gestattet.

5.4 Personalauswahl
Kinderschutz setzt bereits vor dem Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses an. Leitungspersonen können ihre Personalverantwortung für eine sorgfältige Auswahl sowohl
fachlich als auch persönlich geeigneter Mitarbeiter nutzen.[footnoteRef:21] Die Überprüfung von Lebenslauf und Arbeitszeugnissen auf Unstimmigkeiten und eine Einsicht in das Erweiterte Führungszeugnis im Rahmen des Einstellungsprozesses sind erste Schritte eines präventiven Vorgehens. Darüber hinaus signalisiert der Verweis auf ein vorhandenes Schutzkonzept auf der Homepage sowie im Ausschreibungstext Bewerbern, dass die Prävention vor sexualisierter Gewalt im Fokus der Einrichtung steht. [21:  Vgl. hierzu die Broschüre "Bewerbungsverfahren achtsam gestalten. Zur Vermeidung von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in kirchlichen Arbeitsfeldern" unter www.elk-wue.de/fileadmin/Bewerbungsverfahren_achtsam_gestalten.pdf; zuletzt abgerufen am 21.10.2021,
sowie die EKD-Handreichung zu Personalauswahl: „Die richtige Person am richtigen Platz!“
(https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Die_richtige_Person_am_richtigen_Platz.pdf; zuletzt abgerufen am 21.10.2021).] 

Die Thematik professioneller Nähe und Distanz lässt sich in Bezug auf Qualifikation und Fortbildung der Bewerbenden in das Vorstellungsgespräch einbinden. Beispiele für Grenzsituationen aus der jeweiligen Berufspraxis eignen sich, um mit den Bewerbern über deren Selbstverständnis bei der Gestaltung asymmetrischer Beziehungen ins Gespräch zu kommen. 
Angebote zu Hospitation oder Probearbeit und die Probezeit als solche lassen sich aktiv dafür nutzen, die Mitarbeitenden in ihrem Umgang mit Grenzen zu erleben und ihnen bei der Einarbeitung eine grenzwahrende und gewaltsensible Haltung zu vermitteln.
In begleitenden Reflexionsgesprächen wird das Thema lebendig gehalten – auch über die Probezeit hinaus.

5.5 Erweitertes Führungszeugnis (EFZ)
Im Kirchengesetz der Evangelischen Kirche von Westfalen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt werden im §5 die Regelungen zum Ausschluss von Mitarbeitenden von der Einstellung oder Tätigkeit festgelegt. Der Ausschluss basiert auf strafrechtlichen Verurteilungen, welche unter anderem auf den erweiterten Führungszeugnissen ausgewiesen werden. Für beruflich und ehrenamtliche Mitarbeitende gibt es deswegen spezifische Regelungen, die in der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst in Bezug auf die erweiterten Führungszeugnisse gelten.
Diese werden im Folgenden aufgeführt und sollen verhindern, dass einschlägig vorbestrafte Personen in der Gemeinde beschäftigt werden.

5.5.1 Berufliche Mitarbeitende
Für alle beruflichen Mitarbeitenden der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach §5 Abs. 3 des Kirchengesetztes der Evangelischen Kirche von Westfalen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt verpflichtend. Dies geschieht bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen von maximal fünf Jahren. 
Berufliche Mitarbeitende werden durch die Personalabteilung auf die erneute Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses aufgefordert. Die Kosten der Beantragung des Führungszeugnisses trägt der Arbeitgeber.
Das Führungszeugnis wird der Personalabteilung des Kirchenkreises vorgelegt und durch diese dokumentiert. Die Einsichtnahme und Dokumentation geschieht entsprechend der Datenschutzbestimmungen. Bei Vorlage darf das erweiterte Führungszeugnis maximal drei Monate alt sein.
Pfarrpersonen reichen ihr erweitertes Führungszeugnis auf dem Dienstweg beim Landeskirchenamt ein.

5.5.2 Ehrenamtliche Mitarbeitende
Nach §3 Abs. 3 müssen ehrenamtliche Mitarbeitende das erweiterte Führungszeugnis „abhängig von Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen“ vorlegen. 
In der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst muss ein erweitertes Führungszeugnis von ehrenamtlichen Mitarbeitenden (ab 14 Jahren) vorgelegt werden, die
(1) in Leitungs- oder Betreuungsfunktion im Rahmen von Ferien- und Wochenendfreizeiten mit gemeinsamer Übernachtung mit Minderjährigen und/oder Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen tätig sind und/ oder
(2) in Leitungs- oder Betreuungsfunktion im Rahmen von Bildungsmaßnahmen mit gemeinsamer Übernachtung mit Minderjährigen und/oder Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen tätig sind und/oder
(3) in Leitungs- oder Betreuungsfunktion bei anderen Angeboten der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst mit Übernachtungselementen/-angeboten
mit Minderjährigen und/oder Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen tätig sind und/ oder
(4) Leitungsfunktion bei ehrenamtlichen Gruppen mit Minderjährigen und/oder Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen innehaben.
Die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses ist für ehrenamtliche Mitarbeitende kostenlos gegen Vorlage einer Bestätigung der Kirchengemeinde mit Benennung der Rechtsgrundlage, dass der/die ehrenamtliche Mitarbeitende bekannt ist und ein Ehrenamt ausführt.

Kirchengemeinde prüft, ob für die Tätigkeit ein Erweitertes Führungszeugnis notwendig ist

Kirchengemeinde stellt Bescheinigung für die Gebührenbefreiung aus
              


Mitarbeiter*in beantragt EFZ


Mitarbeiter*in legt das EFZ der Kirchengemeinde vor



Kirchengemeinde prüft und dokumentiert das EFZ, gibt es anschließend an MA zurück

Vorgehen:
1) Die Ehrenamtlichen erhalten durch die Pfarrperson Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses.
2) Nach Beantragung und Zustellung des erweiterten Führungszeugnisses wird dieses der Pfarrperson vorgelegt, welche die Einsichtnahme dokumentiert.
3) Die Einsichtnahme wird in dem entsprechenden Formular dokumentiert und das
Führungszeugnis verbleibt bei dem/der Ehrenamtlichen. Die Dokumentation des Führungszeugnisses wird an einem festen Ort in der Verwaltung nach den datenrechtlichen Bestimmungen verwahrt.
4) Das erweiterte Führungszeugnis ist maximal 5 Jahre gültig. Nach vier Jahren werden die Ehrenamtlichen durch die Pfarrperson über das anstehende Fristende informiert.
5) Spätestens sechs Monate nach Beendigung der ehrenamtlichen Arbeit ist die Dokumentation zu vernichten.

5.5.3 Dokumentation Erweitertes Führungszeugnis
Die Dokumentation der Einsichtnahme des Erweiterten Führungszeugnisses bei allen beruflichen Mitarbeitenden sowie den oben bestimmten ehrenamtlichen Mitarbeitenden erfolgt durch die Pfarrperson. Dokumentiert werden Name, Datum der Einsichtnahme und das Nicht-Vorhandensein einschlägiger Vorbestrafungen nach §171, §174-174c, §§176-180a, §181a, §§182-184g, §184i, §184j, §201a Absatz 3, §225, §§232-233a, §234, §235 und §236 StGB.
Andere Vorstrafen im erweiterten Führungszeugnis sind für einen Tätigkeitsausschluss nach dem Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und nach §72a GGB VIII nicht relevant.

5.5.4 Selbstauskunft
Sollte eine Mitarbeit so kurzfristig entstehen, dass kein erweitertes Führungszeugnis mehr vorgelegt werden kann,
oder kann die betreffende Person kein erweitertes Führungszeugnis beantragen (zum Beispiel, weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt), ist eine Selbstauskunft abzugeben. Rechtlich bindend kann eine Selbstauskunft darüber, ob ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung anhängig ist, allerdings nicht sein. Dies ist erst durch die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses möglich.

Eine derartige Selbstauskunft kann folgendermaßen aussehen:
„Ich ........................ geboren am ...........
versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung* rechtskräftig verurteilt worden bin und auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind. Im Rahmen dieser Erklärung verpflichte ich mich dazu, den Träger über die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens zu informieren. Sofern ein Erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden muss und ich zur Beantragung berechtigt bin, leite ich es nach Erhalt umgehend an ......... weiter.
Ort / Datum / Unterschrift
* Entsprechend den Paragrafen 171, 174 –174c, 176 –180a, 181a, 182 –184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232– 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB).

5.6 Fortbildungen (Sensibilisierung und Schulung)
Die Teilnahme an Fortbildungen zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ ist für alle
ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeitenden mit mindestens sporadischem oder kurzfristigem Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen gesetzlich verpflichtend. 
Wie die Selbstverpflichtungserklärungen sind auch die Schulungen keine einmalige Aktion, sondern müssen regelmäßig besucht werden.
Alle Hauptamtlichen müssen an einer Fortbildung zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ alle 3-5 Jahre teilnehmen (Ziel ist ein Drei-Jahres-Rhythmus). 
Dabei ist die Kirchengemeinde auf den Kirchenkreis angewiesen, dessen Fachberater in verschiedenen abständen Fortbildungsangebote anbieten.
Absolvierte Schulungen, die nicht in Absprache mit der Evangelischen Kirchengemeine Everswinkel-Freckenhorst absolviert werden, können anerkannt werden, wenn sie die von der EKD beschlossenen Inhalte enthalten und nicht länger als drei Jahre zurückliegen.
Die Dokumentation der Teilnahme an den Fortbildungen findet durch die Pfarrperson nach den Regeln des Datenschutzes statt und werden spätestens drei Monate nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit für die Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst vernichtet bzw. gelöscht. 
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6. Potenzial- und Risikoanalyse

Das Ziel der Potential- und Risikoanalyse ist die Stärken und Schwächen in einer Institution zu erkennen und niederzuschreiben. Sie ist die Grundlage der Arbeit an einem Schutzkonzept.
Dabei gilt es besonders die identifizierten Risiken zu beseitigen oder so weit wie möglich zu reduzieren.
Es können niemals alle Risiken (besonders in Seelsorge- und Beratungssituationen) vermieden werden, da es sich in vielen kirchlichen Arbeitsbereichen auch um Vertrauensverhältnisse handelt, die weiterhin geschützt werden müssen. Deshalb ist für die gesamte Gemeinde eine klare Haltung bezüglich unvermeidlicher Risiken nötig. Mitarbeitende sollten sich der Risiken
bewusst sein und es gilt, diese in regelmäßigen Abständen zu thematisieren.
In der ersten Analyse wurden einige Risiken aufgedeckt, die zu dem Zeitpunkt schon in Bearbeitung waren (u.a. die Situation der Vergabe von Schlüsseln an Haupt- und Ehrenamtliche) oder schnellstens angefangen wurden zu bearbeiten (u.a. das Vorlegen von erweiterten Führungszeugnissen).

6.1 Potenzialanalyse
In den Befragungen, die das Presbyterium zur Erstellung des Schutzkonzeptes durchführte, gaben die befragten Gemeindeglieder, Gruppenteilnehmer sowie ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter unterschiedlichen Alters und Geschlechts übereinstimmend an, dass sie keine Gefährdungen ausmachen können.
Als großen Wert wurde das Vertrauen genannt, das in der Gemeinde herrscht. Dieses Vertrauen lasse auch zu, dass Probleme und Kritiken ohne Angst vor Repressalien geäußert werden. Einziges Bedrohungspotenzial wurde in Personen gesehen, die extern die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde aufsuchen oder nutzen.
Befragt wurden das Presbyterium, die Gemeindesekretärin, der Küster, die Organistinnen, die Frauenhilfe Everswinkel, die Frauenhilfe Freckenhorst, die Bücherei Everswinkel, der JohannesChor, der Pauluschor, der Posaunenchor, die CVJM-Jugendgruppen, die Kindergottesdienste, der Männerkreis, der Seniorenkreis, der Bastelkreis sowie das Frauenfrühstück.

6.2 Risikoanalyse
Wenngleich sich die Menschen bezüglich der Räumlichkeiten und der Menschen der Kirchengemeinde sicher fühlen, so hat die Befragung bei manchen die Unsicherheit hervorgerufen, ob man bis dato manches zu unbedarft hat gelten lassen.
Aus diesem Grunde werden alle Räume (bis auf die Toiletten) abgeschlossen. Für Everswinkel betrifft dies vor allem das obere Stockwerk, wo nur die jeweiligen Gruppenleiter Schlüssel haben. Dort werden neue Zylinderschlösser eingebaut werden. In Freckenhorst werden in der Pauluskirche die Sakristei-, die Keller und die Tür zum oberen Raum abgeschlossen und mit einem Zylinderschloss versehen. Im Gemeindehaus Freckenhorst werden neben dem bereits abgeschlossenem Gemeindebüro und der Küche zudem die beiden Kellerräume verschlossen; auch hier Zylinderschlösser eingebaut. Im Treppenhaus des Gemeindehauses wird der Kellerbereichs mittels einer Kamera überwacht. 
Generell können die Gruppen auch die Außentüren zuschließen, damit keine unbekannte/unbefugte Person die Gebäude betritt.
In der Kinder- und Jugendarbeit gab es den Umstand, dass beim Kindergottesdienst in Everswinkel und bei den Kinder- und Jugendgruppen des CVJM nur ein Erwachsener anwesend war. Durch eine Konzeptänderung im Kindergottesdienstbereich werden die Gottesdienste durch ein Team verantwortet; bei den CVJM-Gruppen werden nun zwei Leiter die Gruppenstunden durchführen.

6.3 Organigramm
Aufgrund der sich stark wandelnden Gemeindestruktur wird ein Organigramm erst erstellt werden, wenn die Struktur- und Raumgesprächen mit den Nachbargemeinden weiter vorangegangen sind.

6.4 Beschwerdemanagement
6.4.1 Allgemeines Beschwerdemanagement
Ein weiteres Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, klar auf die Abläufe und Verantwortlichkeiten in Bezug auf das Beschwerde- und Notfallmanagement hinzuweisen. Nicht nur in Fällen von sexualisierter Gewalt ist ein klarer und transparenter Ablauf unabdingbar. Ein allgemeines Beschwerdemanagement trägt zur Qualitätssicherung bei.
Die Kirchengemeine Everswinkel-Freckenhorst hat eine positive Grundhaltung im Hinblick auf Beschwerden; sie sind Impulse zur Weiterentwicklung und keine Infragestellung des Gewohnten.
Beschwerden sehen wir als konstruktive Kritik an, die auf einen Missstand hinweisen. Gemeldete Missstände können somit überprüft und im Bedarfsfall behoben werden. Viele Beschwerden werden nicht vorgetragen, da sie oftmals als nicht erfolgsversprechend angesehen werden. 
Dem soll mit der Implementierung eines Beschwerdeverfahrens entgegenwirkt werden. In diesem Rahmen wird die Kirchengemeinde ein erstes, niederschwelliges Beschwerdeverfahren eingerichtet und auf der Homepage ein Beschwerdeformular hinterlegt. Verantwortlich für die Behandlung der Beschwerden ist die Pfarrperson.
Beschwerdemöglichkeiten und – verfahren für erwachsene Schutzbefohlene finden sich in den jeweiligen Arbeitsfeldern, mit den entsprechenden gesetzlichen Verankerungen, wieder.
Das allgemeine Beschwerdeverfahren ist unabhängig von Anschuldigungen, die den strafrechtlichen Bereich betreffen. In Fällen sexualisierter Gewalt tritt immer der Interventionsplan in Kraft.
Für Kinder und Jugendliche sind eigene Möglichkeiten und Richtlinien zur Beschwerde einzurichten. Im Bundeskinderschutzgesetz zur Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung laut §45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII ist geregelt, dass „zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden.“ Somit wird das Beschwerdemanagement zur tragenden Säule bei der Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen.
Sich beschweren zu können und ein offenes Ohr zu finden, bedeutet Vertrauen aufzubauen und Hilfe zu bekommen. Je breiter das Verständnis von Beschwerden gefasst wird und auch klein wirkende Beschwerden ernst genommen werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche sich mit größeren und ernsten Problemen entsprechend mitteilen. Somit sind wir angehalten, eine beschwerdefreundliche Einrichtungskultur und gleich-
zeitig verbindliche Verfahrensstandards zu entwickeln. Niemand darf aufgrund einer Beschwerde benachteiligt, diffamiert oder in einer anderen Art und Weise unter Druck gesetzt werden.
Beschwerden von Kindern sind ernst zu nehmen und zu prüfen. Änderungsmöglichkeiten sind mit den Kindern und Jugendlichen partizipativ zu eruieren und zu implementieren.
„Kinder und Jugendliche wenden sich mit ihrem Alltag bei Sorgen, Nöten und Kritik an Menschen, denen sie vertrauen, die sie gut kennen und einschätzen können und deren Rückmeldung sie als hilfreich erleben.“ 
Somit sind die Personen, die Kinder ansprechen, in der Regel nicht die von Vorgesetzten bestimmten Personen, sondern ihnen vertraute Menschen aus dem näheren Umfeld. Kinder und Jugendliche suchen sich diese Personen selbst aus. Aus diesem
Grund sollten alle Mitarbeitenden über geltende Beschwerdewege informiert sein, um sicher in Krisensituationen handeln zu können. Dieses Beschwerdemanagement wird den ehren- wie hauptamtlichen Mitarbeitenden auf den Gemeindebeiratsversammlungen präsentiert.

6.4.2 Ablauf des Beschwerdeverfahrens
1. Beschwerden werden persönlich, schriftlich oder über die Homepage entgegen
genommen ohne Stellungnahme zum Vorwurf. Der Verfahrensweg wird erläutert. Die Beschwerden werden an die Pfarrperson weitergeleitet.
2. Die Pfarrperson informiert zeitnah den entsprechenden Mitarbeitenden über die Beschwerde, hört sich dessen Sicht an und bespricht mit dem Mitarbeitenden das weitere Vorgehen. Die Beschwerden werden dem Presbyterium monatlich zur Kenntnisnahme vorgelegt.
3. Bei eventuellen dienstrechtlichen Konsequenzen, Beschwerden von besonderer
Bedeutung und schriftlichen Dienstaufsichtsbeschwerden sind die Mitarbeitervertretung (MAV) und gegebenenfalls die Trägervertretung zu informieren und im weiteren Verlauf zu beteiligen.
4. Die Pfarrperson gibt bei entsprechendem Wunsch in einem angemessen Zeitraum Rückmeldung an den/die Beschwerdeführer/in.
5. Die Pfarrperson gibt eine abschließende Rückmeldung an den entsprechenden Mitarbeitenden.
6. Eine Überprüfung auf Veränderung erfolgt nach einem angemessenen Zeitraum.

6.4.3 Ablauf bei Kindern und Jugendlichen
1. Die Aufnahme der Beschwerde erfolgt durch die Person, an die das Kind oder der/die Jugendliche sich gewandt hat. Die Zuständigkeit für die jeweilige Beschwerdebearbeitung wird geklärt.
2. Für das Gespräch wird ein sicherer Raum gesucht und ausreichend Zeit eingeräumt.
3. Dabei wird durch aktives Zuhören und offenes Fragen die Beschwerde möglichst genau erfasst und ernst genommen.
4. Dem Kind oder der/dem Jugendlichen wird für die Offenheit gedankt.
5. Gemeinsam mit dem Kind oder der/dem Jugendlichen werden Lösungsmöglichkeiten, die das Problem entlasten könnten, überlegt und sofort oder in weiteren Gesprächen abgesprochen.
6. Bei Schritten, die das Kind oder der/die Jugendliche selbst für die Lösung unternehmen kann, wird bei Wunsch und Bedarf Unterstützung angeboten.
7. Schritte, die im Verantwortungsbereich der Erwachsenen liegen, werden dem Kind oder der/dem Jugendlichen gegenüber eindeutig so benannt. In solchen Fällen übernimmt die angesprochene Person das weitere Vorgehen, einschließlich der Weiterleitung der Beschwerde in Absprache und mit Information des Kindes oder der/des Jugendlichen soweit möglich.
8. Bei Anzeichen sexualisierter Gewalt oder anderen Formen von Kindeswohlgefährdung
muss sofort zum Wohl des Kindes oder der/des Jugendlichen gemäß des Interventionsplanes gehandelt werden.
Fällt die Beschwerde in den Bereich der Interaktion zwischen Mitarbeitenden und Kind, bzw. Jugendlichem, ohne dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, so ist gemeinsam mit dem Kind oder der/dem Jugendlichen abzuwägen, ob selbst, gegebenenfalls unter Hinzuziehung einer Vermittlungsperson, ein Gespräch mit der betreffenden Person gewollt oder gewünscht ist. Wenn dem nicht der Fall ist, dann kann die Person, die die Beschwerde aufnimmt, mit der/dem Be-
treffenden, eventuell unter Anonymisierung der Beschwerde, sprechen.
Betrifft die Beschwerde die Gestaltung oder Organisation von Abläufen, so sind die geäußerten Vorschläge beziehungsweise Kritikpunkte aufzunehmen und an die zuständigen Mitarbeitenden weiterzuleiten und gegebenenfalls in Veränderungen einfließen zu lassen. 

6.5 Fehlerkultur
Grundsätzlich strebt die Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst einen konstruktiven Umgang mit Fehlern an. 
Fehler werden als Chancen zur Weiterentwicklung angesehen; ihre Analyse hilft Entstehungszusammenhänge gewissenhaft und sachlich nachvollziehen zu können. Fehler sind erlaubt, aber die Lösungssuche ist unerlässlich, um erneutem Fehlverhalten entgegenzuwirken. 
Zugeständnisse und der offene Umgang mit Fehlern sollten auch entsprechend honoriert werden.
Allerdings steht auch fest: Fehler sind in Bezug auf sexualisierte Gewalt anders zu betrachten. Die Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst duldet keine Toleranz gegenüber sexualisierter Gewalt.
Gerade im Kontext sexualisierter Gewalt ist ein frühzeitiges Erkennen und Melden von Fehlverhalten unabdingbar, um gezielt Korrektur- und Präventionsmaßnahmen vorzunehmen. Ziel ist es, dass sich alle uns anvertrauten Menschen sicher sein können, dass in Fällen von sexualisierter Gewalt nach professionellen Standards gehandelt wird.
Im Blick auf Täter und Täterinnen ist deutlich zu betonen, dass jeder Mensch für sein Handeln verantwortlich ist und mit entsprechenden Konsequenzen rechnen muss. 

6.6 Partizipation
Die Partizipation derjenigen, die durch dieses Konzept vor sexualisierter Gewalt geschützt werden sollen, ist ein elementarer Bestandteil jedes funktionierenden Schutzkonzeptes. 
Ziel der Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen ist es, dass diese in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden, damit sie sich ihrer Rechten und Pflichten bewusstwerden, die ihnen erlauben und ermöglichen das Gemeindeleben selbst mitzugestalten. 
Obwohl partizipative Möglichkeiten und Angebote das Machtgefälle zwischen Schutzbefohlenen und Mitarbeitenden niemals aufheben können, werden Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene in ihrer eigenen Rolle gestärkt und Abhängigkeitsverhältnisse geringer.
Schutzbefohlene lernen in der Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst ihre Rechte und Regeln im Rahmen der allgemeinen Kinderrechte kennen. Es wird ihnen ermöglicht eine Sprachfähigkeit bezüglich ihrer eigenen Gefühle und deren Deutung zu entwickeln.
Darüber hinaus wird – vor allem im Konfirmationsunterricht – auch spezifischer die Thematik der Sexualität angesprochen.
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7. Intervention

Zentral für dieses Schutzkonzept ist der Notfallplan, der sich im Anhang befindet. Er stellt schnell die Handlungsmöglichkeiten dar, wenn sich eine Situation ergibt, die man nicht richtig einordnen kann, oder wenn sich tatsächlich ein Übergriff ereignet

7.1. Kommunikation
Neben einer positiven Fehlerkultur ist auch eine wertschätzende, enttabuisierte und angstfreie Gesprächskultur vonnöten. Ein gemeinsames Verständnis, eine klare Haltung und eine offene wie auch transparente Kommunikation haben eine identitätsstiftende Wirkung.
Sie schützt und stärkt Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene sowie Mitarbeitende. Zudem leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung und zur besseren Wahrnehmung von Verdachtsmomenten.
In Fällen sexualisierter Gewalt ist es unerlässlich, klare Kommunikationsstrategien und verantwortliche Personen festzulegen, um unkontrollierbaren Dynamiken entgegenzuwirken. Ein professionelles Kommunizieren mit dem Ziel, nichts zu vertuschen, aber auch keine Fürsorgepflicht und Datenschutzvorschriften zu verletzen, ist essentiell.
In auftretenden Krisensituationen gibt es in der Kirchengemein Everswinkel-Freckenhorst eine klare Kommunikationsstruktur, an die sich alle Personen verbindlich halten. Es ist hierbei zwischen der internen und externen Kommunikation zu unterscheiden. In Bezug auf die externe Kommunikation ist die Ansprechperson immer der/die Superintendent/in unterstützt durch das Interventionsteam in Abstimmung mit der landeskirchlichen Ebene. Alle weiteren Personen sind angehalten, sich in keiner Richtung zu dem Verfahren und all seinen Aspekten zu äußern. Es erfolgt immer: „Kein Kommentar“ und der Verweis auf den/die Superintendent/in. Zuwiderhandlungen und Verstöße gegen abgestimmte Verfahrensregeln haben gegebenenfalls dienstrechtliche Konsequenzen. Auch die interne Kommunikation erfolgt ausschließlich über den/die Superintendent/in oder mittels beauftragter Personen. 
Es erfolgen keine Kommentierungen durch weitere Personen. Alle mittelbar und unmittelbar einbezogenen Personen bewahren völliges Stillschweigen über ihnen bekannt gewordene Aspekte des Verdachtsfalles.
Die Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst tritt gemeinsam mit dem Jugendamt Warendorf für den Kinderschutz ein. Gemäß des Schutzauftrages nach §8 SGB VIII sollen nachhaltige und effektive Kooperationsformen zwischen Jugendamt und der Gemeinde aufgebaut und weiterentwickelt werden. 




7.2. Handlungsanweisung für hauptamtliche Mitarbeitende
Für beruflich Mitarbeitende besteht nach §8 des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der EKvW Meldepflicht!
Durch Beobachtungen oder Äußerungen von Mitarbeitenden, externen Personen oder Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen kann der Verdacht von sexualisierter Gewalt oder einer anderen Kindeswohlgefährdung entstehen. Dieser Verdacht muss detailliert in dem Formular Sachdokumentation dokumentiert werden. Äußerungen von
Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen sind dabei möglichst wörtlich zu notieren. Bei der Einschätzung eines Falles haben hauptamtliche Mitarbeitende zu jeder Zeit das Recht sich vertraulich von der Ansprechstelle der EKvW beraten zu lassen.
Im ersten Schritt wird nicht zwischen Verdachtsfällen oder Wissen um Kindeswohlgefährdung unterschieden. In der Dokumentation muss vermerkt werden, ob Verdacht oder Wissen um eine Kindeswohlgefährdung durch 1) Mitarbeitende, 2) externe Personen oder 3) durch Kinder und Jugendliche untereinander besteht.
In Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdungen werden die notwendigen Schritte nach §8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) eingeleitet. Beruflich Mitarbeitende sind dazu verpflichtet, bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen und die Kindeswohlgefährdung zu melden. In sichtbaren Situationen von akuter Kindeswohlgefährdung ist sofort einzuschreiten und diese zu beenden.
Alle Mitarbeitenden sind in diesen Situationen angehalten, sich an die Vertrauensperson des Kirchenkreises Münster zu wenden. Die Vertrauensperson kann diesen bei einer ersten Einschätzung der Situation Unterstützung anbieten. Zudem hat sie genaue Kenntnis über die Verfahrenswege und den Interventionsplan und hat alle notwendigen Kontaktdaten zur Hand.
In Verdachtsfällen ist immer abzuwägen zwischen dem Anspruch Geheimnissen keinen Raum zu geben und dem Schutz aller beteiligten Personen. Im Team kann der entsprechende Verdachtsfall, unter Einbeziehung der Leitung besprochen werden. In diesem Fall muss dies zusammen mit einer ‚insoweit erfahrenen Fachkraft‘ besprochen werden, um in Absprache mit dem Interventionsteam weitere Beobachtungen und Äußerungen zusammenzutragen.
Bei einem Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung müssen umgehend die Vertrauenspersonen informiert werden. Zusätzlich muss die Meldestelle der EKvW und der Presbyteriumsvorsitz benachrichtigt werden.
Die Aufarbeitung aller Vorfälle und Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt und Kindeswohlgefährdung dienen der Weiterentwicklung der Kirchengemeinde und der zukünftigen Verbesserung des Schutzes vor sexualisierter Gewalt. Sie werden vom Interventionsteam des Kirchenkreises, unter Einbeziehung von internen und gegebenenfalls. externen Fachkräften analysiert.

7.3 Handlungsanweisung für Ehrenamtliche
Für ehrenamtlich Mitarbeitende besteht nach §8 des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der EKvW Meldepflicht!
Durch Beobachtungen oder Äußerungen von Mitarbeitenden, externen Personen oder Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen kann der Verdacht von sexualisierter Gewalt oder einer anderen Kindeswohlgefährdung entstehen. Dieser Verdacht muss detailliert in dem Formular Sachdokumentation dokumentiert werden. Äußerungen von
Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen sind dabei möglichst wörtlich zu notieren. Bei der Einschätzung eines Falles haben ehrenamtliche Mitarbeitende zu jeder Zeit das Recht sich vertraulich von der Ansprechstelle der EKvW beraten zu lassen.
Im ersten Schritt wird nicht zwischen Verdachtsfällen oder Wissen um Kindeswohlgefährdung unterschieden. In der Dokumentation muss vermerkt werden, ob Verdacht oder Wissen um eine Kindeswohlgefährdung durch 1) Mitarbeitende, 2) externe Personen oder 3) durch Kinder und Jugendliche untereinander besteht.
Alle Mitarbeitenden sind in diesen Situationen angehalten, sich an die Vertrauensperson des Kirchenkreises Münster zu wenden. Die Vertrauensperson kann diesen bei einer ersten Einschätzung der Situation Unterstützung anbieten. Zudem hat sie genaue Kenntnis über die Verfahrenswege und den Interventionsplan und hat alle notwendigen Kontaktdaten zur Hand.
Bei einem Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung müssen umgehend die Vertrauenspersonen informiert werden. Auf gemeindlicher Ebene können Ehrenamtliche dies entweder direkt tun oder sich den/die Vorsitzende des Presbyteriums zur Unterstützung dazu holen. Der/die Vorsitzende des Presbyteriums hat bei Kenntnisnahme über einen Fall sexualisierter Gewalt den/die Superintendenten/in des Kirchenkreises Leverkusen zu informieren.
Die Aufarbeitung aller Vorfälle und Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt und Kindeswohlgefährdung dienen der Weiterentwicklung der Kirchengemeinde und der zukünftigen Verbesserung des Schutzes vor sexualisierter Gewalt. Sie werden vom Interventionsteam des Kirchenkreises, unter Einbeziehung von internen und ggf. Fachkräften analysiert. 

7.4 Vorgehen im Krisenfall: Die E.R.N.S.T.-Regel[footnoteRef:22] [22:  S. auch https://www.kinderschutz-ol.de/cpmedia/dateien/1608301205checkliste_intervention_beim_verdacht_auf_sexuelle-151.pdf.] 


Erkennen von Anzeichen sexualisierter Gewalt
Mögliche Hinweisgeber könnten sein:
• Starke Veränderungen im verbalen und nonverbalen Verhalten1⁴ (Freudlosigkeit, Aggressivität, stark sexualisierte Sprache oder sexualisiertes Verhalten, extremer Rückzug oder starkes Sicherheitsbedürfnis).
• Erkennbare Verletzungen.
• „Bauchgefühl“ ist wichtiger Hinweisgeber, der (eigene) Wahrnehmungen und eine Mitteilung in Verbindung bringen kann.
• Mitteilung durch andere oder Betroffene selbst:
• Die Mitteilung kann zufällig und möglicherweise in anderem Zusammenhang geschehen.
• Die Mitteilung kann sich auf Geschehnisse beziehen, die schon lange zurückliegen. Dies ändert nichts an der Notwendigkeit, sich damit zu befassen.
• Das Wissen um Täterstrategien trägt zum Erkennen bei: Beobachtung von auffälliger „Geheimniskrämerei“, Tendenz Verantwortlicher zur Einzelzeit mit Schutzbefohlenen, Grenzverletzungen durch Peers etc.


Ruhe bewahren/Report (Dokumentation)
• Ruhe bewahren!
• Zu diesem Zeitpunkt keine Konfrontation des vermutlichen Täters oder der vermutlichen Täterin, u. a. um Betroffene zu schützen und um ein Vernichten von Spuren zu verhindern!
• Keine eigenen Ermittlungen zum Tathergang!
• Überdenken Sie Ihre nächsten Schritte, da überstürzte und unüberlegte Handlungen die Situation verschlimmern könnten.
• Zuhören, Glauben schenken. Auch widersprüchliche und Erzählungen von kleineren Grenzverletzungen ernst nehmen! „Du bist nicht schuld! Es ist gut und mutig, dass du das berichtest.“
• Versichern, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird und nichts ohne Absprache unternommen wird: Aber auch erklären: „Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“
• Sich selber Hilfe holen! Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens besprechen, ob die Wahrnehmungen geteilt werden. Die eigenen Grenzen akzeptieren: Sie können und müssen nicht alleine „retten“.
• Report: Gespräche, Fakten, Situation und eigene Wahrnehmungen dokumentieren (Datum, Uhrzeit, Namen der Personen, mit denen die Beobachtungen unter Beachtung der Schweigepflicht reflektiert wurden)1⁵
• Was habe ich gesehen?
• Was habe ich gehört?
• Was wurde mir erzählt? (Zitate)
• Welche Gefühle hat das Kind, der oder die Jugendliche, der oder die schutzbedürftige Erwachsene?
• Welche Gefühle habe ich?
• Die Dokumentation muss handschriftlich geführt, sicher aufbewahrt und vor unberechtigter Einsichtnahme geschützt sowie bei unbegründetem Verdacht vernichtet werden.

Netzwerk
• Keine Entscheidungen treffen und weiteren Schritte unternehmen ohne altersgemäßen Einbezug des betroffenen Menschen! Achtung bei innerfamiliärer sexueller Gewalt: Tragen Sie Ihre Vermutung nicht an Bezugspersonen heran, wenn Sie sich nicht
sicher sind, ob diese das Kind ausreichend schützen (Beteiligung im Missbrauchssystem). Zunächst keine Konfrontation der Eltern des vermutlichen Opfers mit dem Sachverhalt. Keine Konfrontation des vermuteten Täters oder der vermuteten Täterin.
• Leitung und Dienstvorgesetzte informieren!
• Fachliche Beratung einholen: Fachberatungsstelle und/oder insoweit erfahrene Fachkraft (s. auch Kontakt- und Telefonliste für Krisenintervention). Standard bei Entscheidungen: vier- bis sechs-Augenprinzip, gemeinsame Risikoabschätzung erstellen, erst dann ggf. Strafanzeige stellen und die Polizei hinzuziehen.

Sicherheit herstellen: Opfer schützen
• Opferschutz hat von Anfang an Priorität! Spätestens jetzt sollten Situationen verhindert werden, in denen geschilderte Ereignisse vorkommen könnten. Auch bei sexueller Gewalt durch Kinder/Jugendliche: Schützen Sie das betroffene Kind durch Beobachtung Ihrerseits und, wenn möglich, Trennung des Kontaktes zum übergriffigen Kind oder Jugendlichen. Ggf. arbeitsrechtliche Möglichkeiten gegenüber dem /der vermuteten Täter*in ausschöpfen (Freistellung, Beurlaubung, Verdachtskündigung; bei Ehrenamtlichen: Hausverbot).
• Betroffene brauchen während des gesamten Verfahrens Beistand und Hilfe!

Täter*in stoppen
Bei begründetem und erhärtetem bzw. erwiesenem Verdacht:
• Bei Verdacht gegen Leitungskraft: Ansprechperson auf höherer Ebene informieren.
• Beschuldigte/r Mitarbeiter/in muss angehört werden. Zeitpunkt für Personalgespräch muss genau abgewogen werden. Mindestens zwei Fachkräfte sollten anwesend sein.
• Vorher mit juristischer Unterstützung abklären: mögliche angemessene arbeitsrechtliche und/oder strafrechtliche Schritte und die Möglichkeit/Notwendigkeit einer Strafanzeige.

7.5. Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene
Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene suchen sich oftmals erst eine vertraute Person im näheren Umfeld und öffnen sich dort, wo sie sich sicher und verstanden fühlen. Diese vertraute Person ist in der Regel nicht die Vertrauensperson des Kirchenkreises. Daher ist es unbedingt notwendig, dass alle (ehrenamtlich und beruflich) Mitarbeitenden über die Interventionspläne und Kontaktdaten der Ansprechstelle und Vertrauensperson Bescheid wissen. Idealerweise hängen dazu in den Gebäuden der Kirchengemeinde gut sichtbar Plakate aus, die die notwendigen Informationen enthalten.

7.6. Interventionsplan (nach Meldung an den Kirchenkreis und die Melde-stelle)
Die Zuständigkeit bei einem Vorfall in der Kirchengemeinde liegt zwar zunächst beim Presbyterium der Gemeinde. In Einklang mit dem – von der Kreissynode beschlossenen – Rahmenkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt des Kirchenkreises Münster, überträgt dieses den Fall jedoch immer an den/die Superintendent/in. Im Interventionsplan der Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst ist deshalb direkt die Kommunikation mit der Kirchenkreisebene vorgesehen.
Nach der Kontaktaufnahme mit der Vertrauensperson des Kirchenkreises Münster und der Information an den/die Superintendenten/in wird dem Interventionsplan gefolgt, der im Rahmenschutzkonzept des Kirchenkreises Münster ausgearbeitet ist.
Die Vertrauensperson des Kirchenkreises nimmt die Mitteilung auf und berät zum weiteren Vorgehen. Über alle Fälle ab einem vagen Verdacht informiert sie das Interventionsteam des Kirchenkreises und weist auf die Möglichkeit der vertraulichen Beratung durch die Ansprechstelle der EKvW hin.
Das Interventionsteam kommt zeitnah zu einer Einschätzung der Sachlage und Dringlichkeit zusammen und zieht bei Minderjährigen eine insoweit erfahrene Fachkraft gemäß §8 SGB VIII hinzu. Sie schätzen bei Minderjährigen das Gefährdungsrisiko ein und beraten zu weiteren Handlungsschritten. Bei einem begründeten Verdacht besteht auch für die Mitglieder des Interventionsteams die Meldepflicht an die landeskirchliche Meldestelle.
Begründete Verdachtsfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge werden durch das Interventionsteam unter Beobachtung des Opferschutzes dem örtlichen Jugendamt gemeldet.
Bei der Erhärtung einer Vermutung und wenn es zu einer Strafanzeige gekommen ist, bedeutet das für alle Beteiligten, dass sie die Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen haben. Dies kann eine lange Zeit des Wartens und Aushaltens bedeuten, in der die Strafverfolgungsbehörde – und auch die Staatsanwaltschaft – ermitteln und prüfen, ob es zu einem Strafprozess kommt. Dies kann sich über mehrere Monate oder länger hinziehen.
Wenn es dazu kommt, dass das Verfahren zu einem frühen Zeitpunkt eingestellt wird, weil die Beweislage nicht ausreichend strafrechtliche Indizien hervorbringt oder es im Prozess zu einem Freispruch kommt, muss die Interventionsgruppe klären, ob das Verhalten des/der Beschuldigten fachlich inakzeptabel war. In dem Fall, dass dies so ist, entscheidet das Interventionsteam über arbeitsrechtliche Folgen und ob sich die Kirchengemeinde gegebenenfalls von der Person trennt.
In allen anderen Fällen muss nun der Prozess der Rehabilitierung einsetzen.

7.7. Sonderfall: Sexualisierte Gewalt durch Vorgesetzte oder unter Mitarbeitenden
In Fällen von sexualisierter Gewalt durch Vorgesetzte oder unter Mitarbeitenden greift das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) zum Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.
Handelt es sich bei dem/der Beschuldigten um eine/n Pfarrer/in kann zusätzlich nach dem Dienstrecht verfahren und ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Die Einleitung eines Verfahrens, nach dem Disziplinarrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Ausführungsgesetz der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW), kann für Mitarbeitende im Kirchenkreis Münster nur das Landeskirchenamt veranlassen.
Zudem liegt die Fallverantwortung bei beschuldigten Personen, die Pfarrer/in oder Kirchenbeamt/innen sind, bei der zuständigen Abteilung des Landeskirchenamtes.

7.8. Aufarbeitung
Vermutungen und Verdächtigungen wegen Fällen sexualisierter Gewalt haben immer auch (traumatische) Konsequenzen für die Institutionen und Menschen, die von ihnen erfahren haben. Professionelle Aufarbeitung für die betroffenen Personen und die Institution sind dann zwingend notwendig, um Folgeschäden bei den betroffenen Personen abzufangen und in Zukunft gleiche oder ähnliche Situationen zu vermeiden.
Die Aufarbeitungsstrategie der Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst besteht aus vier Punkten, die, wenn nötig, auch mit professioneller Hilfe von außen unterstützt wird. Dabei werden alle beteiligten Personen, die in den Vorfall, den Verdachts/die Beschuldigung und die Behandlung des Falles verwickelt waren.
1. Hilfs- und Unterstützungsangebote für direkt Betroffene
In einem Fall sexualisierter Gewalt beteiligt zu sein (u.a. als Opfer sexualisierter Ge-walt, als Beobachter/in, als Person an welche die Mitteilung erging, als Mitglied des Interventionsteams) kann eine schwierig zu verarbeitende, wenn nicht sogar traumatisierende Erfahrung sein. Allen Betroffenen muss deshalb Hilfe und Unterstützung verschiedenster Form angeboten werden.
2. Beratung und Unterstützung durch externe Fachkräfte einholen
Die Analyse, aber auch die Behebung der Fehlerquellen bedarf höchstwahrscheinlich die Unterstützung durch externe Fachkräfte. Diese sind deshalb zur Beratung und Unterstützung hinzuzuziehen.
3. Identifizierung und Behebung der Fehlerquellen
Es muss gründlich und konsequent analysiert werden, wie es zu dem Vorfall kommen
konnte und was die Gründe dafür sind, dass das Schutzkonzept seine präventive Funktion nicht erfüllen konnte. Anschließend sind die analysierten Fehlerquellen zu beheben.
4. Klare Verfahrensabläufe installieren
Sowohl die Identifizierung und Behebung von Fehlerquellen, als auch die Unterstützung Betroffener muss in klaren Verfahrensabläufen geregelt sein. Darüber hinaus müssen die sich nun anschließenden Prozesse zur Verbesserung des Schutzkonzeptes, der örtlichen Begebenheiten und der Fort-/Weiterbildung der Mitarbeitenden zur weiteren Verhinderung ähnlicher Fälle eindeutig organisiert und verantwortet werden.
Dazu ist ein klarer Zeitplan, wann die jeweiligen Aufgaben zu erledigen sind, zu erstellen und nachzuverfolgen.

7.9. Rehabilitierung
Die Rehabilitierungsstrategie dient der Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst einerseits dazu in Situationen von Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt, die sich als unbegründet herausstellen, geeignete Maßnahmen an der Hand zu haben, um der zu Unrecht beschuldigte Person, gerecht zu werden.
Bei einem Fall unbegründeter Beschuldigung müssen die Motive der Falschbeschuldigung
eruiert werden, um anschließend die jeweils passenden Konsequenzen zu ziehen. Wollte eine erwachsene Person jemandem absichtlichen Schaden zufügen, hat dies strafrechtliche Konsequenzen. Hat ein Kind oder ein/e Jugendliche/r eine Person zu Unrecht beschuldigt, so sind die damit einhergehenden Folgen zu thematisieren, und die Personen ist bei der Entwicklung eines Problembewusstseins zu unterstützen. In Fällen der Beschuldigung aufgrund von Fehlinterpretationen müssen diese transparent und unmissverständlich aufgeklärt werden.
In diesen Fällen sind bei den Rehabilitierungsmaßnahmen folgende Punkte zu beachten:
1. Sensibilisierung für die Folgen von Falschbeschuldigung
2. Unterstützungsmaßnahmen für die Wiedereingliederung falsch Beschuldigter (bei beruflich Mitarbeitenden gehört dazu auch ggf. die Bereitstellung eines anderen und angemessenen Arbeitsplatzes)
3. Erkennen der Motivation der Beteiligten
4. Erkennen und Einordnung der Fehlinterpretation
Andererseits dient die Rehabilitierungsstrategie aber auch dazu mit Fällen sexualisierter Gewalt umzugehen, bei denen den Betroffenen zuerst nicht geglaubt worden war oder deren Mitteilung nicht ernst genommen wurde. Hier sind dringend Wege der Entschuldigung zu nehmen und angemessene Rehabilitierungsmaßnahmen durchzuführen. Dazu gehört auch notwendigerweise die Aufarbeitung, wie es dazu kommen konnte, dass die Mitteilung nicht ernst genommen wurde und der Überprüfung von Konsequenzen für diejenigen, die dort oder später nicht gehandelt haben.
Grundsätzlich gilt, dass Rehabilitierungsmaßnahmen immer im Kreis derer durchzuführen sind, denen der ungerechtfertigte Verdacht bekannt wurde, oder derer, die einem Verdacht oder Mitteilung nicht geglaubt und diese nicht ernstgenommen
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8. Ansprechstellen &
regionale Unterstützung:
- Beratungs- und BildungsCentrum Diakonie Münster – Tel.: 0251490150 Die Unterstützung erfolgt durch akute Krisenintervention, persönliche und telefonische Beratung, Vermittlung von Therapeutinnen, Anwältinnen, Ärztinnen, zu Institutionen, Begleitung zu Polizei und Gericht. Die Gespräche sind vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym. Ebenso anonyme Beratung von Fachkräften gem. §§ 8a/ 8b SGB VIII (Frau Alexandra Supe, 0251-490150, a.supe@diakonie-muenster.de)
- Deutscher Kinderschutzbund Münster - Tel.: 0251-47180, info@kinderschutzbund-muenster.de Der Kinderschutzbund hält Kindern, Jugendlichen, Eltern und Fachleuten ein breites Spektrum an Hilfsangeboten und Fortbildungsmaßnahmen vor.
- Ärztliche Kinderschutzambulanz (Deutsches Rotes Kreuz) – Tel. 0251-418540 http://www.drk-muenster.de/angebot/kinderschutzambulanz / Diagnostik, Beratung, Therapie für Kinder und Jugendliche, die von körperlicher, sexueller oder seelischer Misshandlung betroffen sind (Einzel-, Familien- und Gruppenangebote), Fachberatung und Clearingstelle.
- Zartbitter Münster e.V. – Tel. 0251-4140555 www.zartbitter-muenster.de, info@zartbitter.de, Beratungsstelle für Jugendliche ab 14 Jahren, Frauen und Männer mit sexualisierten Gewalterfahrungen, Online Beratung, Supervision und Fachberatung für pädagogische und psychologische Fachkräfte, Angehörigenberatung Unterstützung für Frauen, Schutzkonzepte
- Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster – Tel. 0251-34443 www.frauennotruf-muenster.de

Kircheninterne Hilfsangebote
- Ansprechperson des Evangelischen Kirchenkreises Münster – Ansprechbar in konkreten oder auch vermuteten Verdachtsfällen im Kirchenkreis: Dr. Christoph Nooke, Pfarrer, Bergstr.36-38, 48143 Münster, Tel: 0251- 4 21 27, christoph.tobias.nooke @ekvw.de
- Multiplikatorinnen Hinschauen-Helfen-Handeln Ev. Kirchenkreis Münster: Zuständig für die Organisation und Durchführung der Präventionsschulungen im Kirchenkreis Münster: Julia Kunzelmann, hauptamtliche Multiplikatorin, An der Apostelkirche 3, 48143 Münster, Tel: 0160/7031539 Julia.kunzelmann@ekvw.de / Stefanie Tomberge, Fachberatung Kindertagesstätten, Von-Esmarch-Str. 7,48149 Münster, 0251/ 59370-411, stefanie.tomberge@ekvw.de
Präventionskraft (Unterstützung zur Entwicklung von Schutzkonzepten) / Viola Langenberger, An der Apostelkirche 3, 48143 Münster, 0251/51028332, viola.langenberger@ekvw.de
- Beirat des Ev. Kirchenkreises Münster zum Umgang mit Verletzungen der sexuellen
Selbstbestimmung: Die Arbeit der Ansprechperson, der drei Multiplikator*innen und der Präventionskraft wird begleitet und unterstützt durch einen Beirat „Sexualisierte Gewalt“, in dem die Aktivitäten im Kirchenkreis abgestimmt und geplant werden. Ebenfalls existiert ein Krisenstab.
- Landeskirchliche Fachstelle für Prävention und Intervention, Bielefeld: Meldestelle für Verdachtsfälle (auch anonyme Beratung), Unabhängige Information für Betroffene von
sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie – Fachkraft für allgemeine Präventionsarbeit: Christian Weber, 0521/594-380. Christian.weber@ ekvw.de / Fachkraft für Intervention und Meldestelle: Jelena Kracht, 0521/594-382, jelena.kracht@ekvw.de / Landeskirchenrätin Daniela Fricke, Landeskirchenamt, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, 0521-594-308, Daniela.fricke@ekvw.de / https:// www.evangelisch-in-westfalen.de/angebote/umgang-mit-verletzungen-der-sexuellen-selbstbestimmung/
- Meldestelle der EKvW, Landeskirchenamt, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, 0521/594381, meldestelle@ekvw.de.
- Meldestelle für Verdachtsfälle (auch anonyme Beratung): FUVSS Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung der Diakonie RWL – Birgit Pfeifer, Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf, 0211/ 63 98- 342, B.Pfeifer@diakonie-rwl.de, https://www.fuvss.de/ und https://www.anlaufstelle.help/.

Unabhängige Information für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie / Verschiedene Hilfsangebote bundesweit:
- www.edk.de/Ansprechpartner-fuer-Missbrauchsopfer-23.994htm Eine Liste der Ansprechpersonen der Landeskirchen
- Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ Tel.: 0800 22 55 530 Bundesweit, kostenfrei und anonym. www.keinraumfürmissbrauch.de Das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch" ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufsteile für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. (mit Adressen - Hilfen in der Nähe). Infos unter www.hilfeportal-missbrauch.de
- Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 und via Online-Beratung werden

Betroffene aller Nationalitäten, mit und ohne Behinderung - 365 Tage im Jahr, rund um die Uhrunterstützt. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte werden beraten anonym und kostenfrei.
- Nummer gegen Kummer (Kinder- und Jugendtelefon): www.nummergegenkummer.de Bundesweit für Kinder und Jugendliche kostenlos: 0800 • III 0 333 und Nummer gegen Kummer (Elterntelefon): www.elterntelefon.org Bundesweit für Eltern kostenlos: 0800 -III 0 550
- www.kein-taeter-werden.de -diese Seite wendet sich an Menschen, die eine sexuelle Neigung zu Kindern spüren und nicht zum Täter werden wollen.
- WEISSER RING e.V. Opfer-Telefon 116 006 www.weisser-ring.de eigenständige Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien (Zuständigkeiten erfragen)
- Gewaltopferambulanz UKM Universitätsklinikum Münster Röntgenstraße 23, 48149 Münster Tel. 0251-8355151 www.klinikum.uni-muenster.de Unbürokratische Hilfe für Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind, kompetente Beratung durch speziell ausgebildete Ärztinnen/Ärzte, gerichtsverwertbare Dokumentation von Verletzungen, Sicherung von Spuren und Beweismaterialien Anonyme Spurensicherung bei einer Sexualstraftat
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9. Evaluation & 
Monitoring
Die Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst überarbeitet das vorliegende Schutzkonzept regelmäßig mit Blick auf neueste Standards und unter Berücksichtigung des stetigen gesellschaftlichen Wandels. Der Zeitraum für die Überarbeitung wird an die Presbyteriumswahlen angelehnt – also in einer Frequenz von vier Jahren. Jeweils in der Mitte einer Wahlperiode soll das Schutzkonzept auf seine Aktualität überprüft werden. Dazu gehört auf jeden Fall die Kontrolle der Potential- und Risikoanalyse und deren Anpassung an die aktuellen Begebenheiten sowie eine Rückschau auf mögliche Verdachts- oder sogar konkrete Fälle. Die Partizipation aller beruflichen wie ehrenamtlichen Mitarbeitenden wird für mögliche Änderungs- und Verbesserungsvorschläge eingeholt werden.
Unabhängig von der regelmäßigen Überarbeitung ist die ständige Aktualisierung der personenbezogenen Daten und die entsprechende Überarbeitung der enthaltenen Listen und Pläne vorgesehen; diese wird veranlasst und verantwortet durch die Pfarrperson der Kirchengemeinde.
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D. Anhang
1 Selbstverpflichtungserklärung 


Selbstverpflichtungserklärung des Ev. Kirchenkreises Münster und der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitung

Aus dem christlichen Menschenbild erwachsen die Verantwortung und der Auftrag, Menschen im Wirkungskreis der Kirche- insbesondere Kinder sowie jugendlichen und erwachsene Schutzbefohlene – mit Respekt zu behandeln und ihre Würde zu schützen.

Deshalb verpflichte ich
___________________________________________________
(Name, Vorname/ Berufsbezeichnung oder Funktion)

mich verbindlich zur Einhaltung folgender Regeln:
1. Ich verpflichte mich, dazu beizutragen ein sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld für Kinder und Jugendlichen zu erhalten oder zu schaffen.
2. Ich verpflichte mich, alles zu tun, damit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung und andere Formen von Gewalt wirksam verhindert werden.
3. Ich verpflichte mich die individuellen Grenzen jedes Menschen zu respektieren und seine Intimsphäre und persönliche Schamgrenze zu achten.
4. Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeiter*in bewusst und missbrauche meine Rolle nicht im Umgang mit mir anvertrauten Menschen. 
5. Ich nehme Teilnehmende – insbesondere schutzbefohlene Kinder und Jugendliche – bewusst wahr und achte dabei auch auf mögliche Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt. Ich achte auf Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende in den Angeboten und Aktivitäten.
6. Als Mitarbeiter*in der Evangelischen Kirche bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und suche mir ggfs. Hilfe bei einer externen Fachberatung, der von der Landeskirche beauftragten Meldestelle (Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung, Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf, 0211/ 6398 342, www.fuvss.de) , der zuständigen Leitungsperson, im Mitarbeitendenkreis bzw. bei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen.
7. Ich versichere nicht wegen einer in §72a SGB VIII* bezeichneten Straftat rechtskräftig
verurteilt worden zu sein, und dass derzeit weder ein gerichtliches Verfahren noch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat gegen mich anhängig ist.

	_____________________________________________________________________
(Ort, Datum)

	_____________________________________________________________________
(Unterschrift)

*https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/72a.htm







2 SelbstauskunftserklärungSelbstauskunftserklärung

Ich ........................................................................, geboren am ..............................
versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung* rechtskräftig verurteilt worden bin und auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind.
Im Rahmen dieser Erklärung verpflichte ich mich dazu, den Träger über die Einleitung eines
entsprechenden Verfahrens zu informieren.
Sofern ein Erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden muss und ich zur Beantragung
berechtigt bin, leite ich es nach Erhalt umgehend an

..................................................................................................... weiter.
				(Name / Dienststelle)

.......................................................       ..................................................................
		(Ort / Datum)						 (Unterschrift)

*Entsprechend den Paragrafen 171, 174 –174c, 176 –180a, 181a, 182 –184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232– 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB).



3 Beurteilung des Gefährdungspotenziales

	Gefährdungspotenzial nach Art, Intensität und Dauer

	Niedrig
	Hoch

	Art

	Es besteht kein besonderes Vertrauensverhältnis.
	Es besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis.

	Es besteht kein Hierarchie-/Machtverhältnis.
	Es besteht ein Hierarchie-/Machtverhältnis.

	Merkmal der Schutzbefohlenen, zu denen Kontakt besteht:
keine Behinderung, kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis
	Merkmal der Schutzbefohlenen, zu denen Kontakt besteht:
Behinderung, besonderes Abhängigkeitsverhältnis

	Merkmal bei Kindern und Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht:
höheres Alter; keine oder nur geringe Altersdifferenz
	Merkmal bei Kindern und Jugendlichen, zu denen Kontakt besteht:
junges Alter; signifikante Altersdifferenz

	Intensität

	Tätigkeit wird gemeinsam mit anderen wahrgenommen.
	Tätigkeit wird allein wahrgenommen.

	Sozial offener Kontext hinsichtlich
· Räumlichkeit oder
· struktureller Zusammensetzung oder
· Stabilität der Gruppe
	Sozial geschlossener Kontext hinsichtlich
· Räumlichkeit oder
· struktureller Zusammensetzung oder
· Stabilität der Gruppe

	Tätigkeit mit Gruppen
	Tätigkeit mit einzelnen Schutzbefohlenen

	Geringer Grad an Intimität
	Hoher Grad an Intimität

	Kein Wirken in Privatsphäre der Schutzbefohlenen (z. B. Körperkontakt/Pflege)
	Wirken in Privatsphäre der Schutzbefohlenen (z. B. Körperkontakt/Pflege

	Dauer

	Einmalig/punktuell/gelegentlich
	Von gewisser Dauer/Regelmäßigkeit/umfassende Zeitspanne

	Regelmäßig wechselnde Schutzbefohlene
	Dieselben Schutzbefohlenen für eine gewisse Dauer




4 Erweitertes Führungszeugnis
4.1 Bescheinigung zur Antragstellung Erweitertes Führungszeugnis

Die Bescheinigung zur Antragstellung des erweiterten Führungszeugnisses wird den
Ehrenamtlichen als Brief der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst mit einem Stempel und Unterschrift der Pfarrperson ausgehändigt.

Die Evangelische Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst beabsichtigt

__________________________________________________________________________
(Vorname Nachname des*der Ehrenamtlichen)

geboren am _____________ in ___________

   wohnhaft _______________________________________________________

zum __________________________ im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit einzusetzen.
	
_________________________________________ ist ehrenamtliche Mitarbeiter*in der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst und ist verpflichtet erstmalig ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen/hat letztmalig am _____________ ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt.

Gemäß §5 Abs. 3 des Gewaltschutzgesetzes der Evangelischen Kirche von Westfalenmüssen Mitarbeitende bei der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis nach §30a Bundszentralregistergesetz in der jeweils geltenden Fassung und nach der Aufnahme in regelmäßigen Abständen von längstens fünf Jahren vorlegen, wenn die ehrenamtlich tätige Person aufgrund der Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu minderjährigen oder volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen bzw. ausüben darf.

___________________________________________ ist aufgefordert, ein erweitertes Führungszeugnis nach §30a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz zum Zwecke der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit hier vorzulegen. Wir bitten um Ausstellung an die Antragstellenden, damit die Möglichkeit der – weiteren – Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit geprüft wer- den kann.

Mit freundlichen Grüßen


__________________________________________________________________________Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst














4.2 Dokumentation Erweitertes Führungszeugnis

Dokumentation der Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse Ehrenamtlicher des freien Trägers der Jugendhilfe Ev. Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst gemäß § 72a SGB VIII

Entsprechend dem Bundeskinderschutzgesetz ist zu überprüfen, ob ein Eintrag über eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat nach den §171, §174-174c, §§176-180a, §181a, §§182-184g, §184i, §184j, §201a Absatz 3, §225, §§232-233a, §234, §235 und §236 StGB vorhanden ist.

Wir weisen darauf hin, dass entsprechend § 72 a SGVIII jede Person von einer Tätigkeit in der Jugendarbeit auszuschließen ist, die entsprechend den oben angeführten Paragrafen rechtmäßig verurteilt ist.

Das erweiterte Führungszeugnis darf nicht älter als 3 Monate sein. Eine erneute Einsichtnahme ist nach fünf Jahren vorzunehmen.

_________________________			___________________________
Vorname des/der Mitarbeiter/in 			Nachname des/der Mitarbeiter/in

______________________________________________________
Anschrift

Der/die oben genannte Mitarbeiterin/Mitarbeiter hat ein erweitertes Führungszeugnis zur
Einsichtnahme vorgelegt.
Das erweiterte Führungszeugnis wurde ausgestellt am:

_________________________
Datum

Es ist kein Eintrag über eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat nach den §171, §174-174c, §§176-180a, §181a, §§182-184g, §184i, §184j, §201a Absatz 3, §225, §§232- 233a, §234, §235 und §236 StGB des Strafgesetzbuchs vorhanden.

Hiermit erkläre ich mich mit der Speicherung der oben angegebenen Daten einverstanden. Gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 72a (5) SGB VIII ist eine Weitergabe der Daten nicht gestattet.

Die Daten sind spätestens sechs Monate nach Beendigung der Tätigkeit für den freien Träger der Jugendhilfe zu löschen. Kommt es zu keiner Mitarbeit sind die Daten unverzüglich zu löschen.

____________________________________
Ort, Datum
___________________________________ 		______________________________
Unterschrift der für die Einsichtnahme 			Unterschrift des/der Mitarbeiter/in
zuständigen Person der Evangelischen 
Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst











5 Beschwerdemanagement
5.1 Meldebogen für eine schriftliche Beschwerde

Liebe Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtige und Mitarbeitende,
mit diesem Bogen werden Eure / Ihre Meldungen an das Presbyterium weitergeleitet und dort überprüft und bearbeitet.
Wir möchten Euch / Sie bitten folgende Angaben auszufüllen (sie werden auf Wunsch vertraulich behandelt) und in den Briefkasten des Gemeindebüros zu werfen, an dieses zu mailen
oder dort abzugeben.

Datum:

Ort:

Name:

Kontaktmöglichkeit zu Euch / Ihnen:

Anschrift:

E-Mail:

Telefon:

Situation:













Anliegen (bitte ankreuzen):
         Ich möchte, dass diese Situation – ohne weitere Bearbeitung zur Kenntnis genommen
wird.
         Ich möchte, dass diese Situation bearbeitet wird.
         Ich möchte ein persönliches Gespräch.
         Ich möchte …













5.2 Beschwerde-Dokumentation

Datum:

Name des annehmenden Mitarbeitenden:

Name des Beschwerdeführenden:

Inhalt der Beschwerde:




weitergeleitet am:
Datum:

Weiteres Vorgehen/Weiterleitung am/an:

Verantwortlich:

Rückmeldung an den*die Adressat*in der Beschwerde am:

Inhalt der Rückmeldung:




Wiedervorlage am:
Verantwortlich:




5.3 Bearbeitung einer Beschwerde (durch die zuständige Person)
Entscheidung zur Reaktion auf die Beschwerde:

    keine Konsequenz

    folgende Konsequenz:



Zusätzliche Entscheidungen:

Zeitpunkt für die Umsetzung beschlossener Veränderungen:

Datum:

Unterschrift:


Zeitpunkt der Evaluation:

Datum:

Unterschrift:

6 Interventionsplan - Sachdokumentation

Dokumentation ab der ersten Vermutung

Datum:

Ort:

Name/Alter der
betroffenen Person

Name/Alter der
tatverdächtigen
Person

Beziehungsstatus
der Personen


Beobachtung


Name von Zeugen


Austausch mit Kolleg*innen, 
anderen Personen




Bogen muss sicher und für andere nicht zugänglich oder einsehbar aufbewahrt werden!

























7. Notfallplan
gemäß §6 KGSsG, Abs. 3, Nr. 8 für den Umgang mit
· sexuellen Übergriffen und Gewalttaten durch kirchliche Mitarbeitende an Minderjährigen, bzw. Schutzbefohlenen
· Verletzungen des Abstinenzgebotes (Unzulässigkeit sexueller Beziehungen in Abhängigkeitsverhältnissen) durch 
kirchliche Mitarbeitende
· Verantwortlich für die Erfüllung der Meldepflicht: Alle haupt- oder nebenamtlich tätigen Mitarbeiter:innen einschließlich aller Auszubildenden, Praktikant:innen und Honorarkräfte sowie alle regelmäßig planend oder leitend tätigen Ehrenamtlichen
· Verantwortlich für Plausibilitätsprüfung und Aufarbeitung: Gemeinde-, Abteilungs- oder Einrichtungsleitung (betrifft der Vorwurf die Leitung selbst: Superintendent:in)
· Verantwortlich für die Bildung und Leitung des Kriseninterventionsteams: Superintendent:inMA beobachtet
einen Übergriff

Direktes Eingreifen!

Ruhig und bestimmt den
Übergriff stoppen,
für Sicherheit sorgen!

ggf. für ärztliche
Versorgung sorgen
ggf. Beweismittel
sicherstellen

Bei akuter Gefahr Notruf 110 wählen


Ruhe bewahren!

Zuhören und ernst nehmen!
Keine Mitschuld geben!
Transparenz über weiteres Vorgehen, aber keine voreiligen Versprechen und/oder Zusagen von Geheimhaltung!
Mitteilen, dass man das
Gesagte weitergeben muss.
Kein Gespräch darüber mit vermeintlich übergriffiger Person!

Nicht ermitteln!


Bildung eines Interventionsteams/Krisenstabs

Zusammensetzung:
Superintendent:in (Ltg.), Fachvorgesetzte/r des/der Verdächtigen (betrifft der Vorwurf eine Pfarrperson: EKvW-Vizepräsident Ulf Schlüter), arbeitsrechtliche Expertise (kann bei Bedarf im LKA angefragt werden), Interventionsberatung (KK, EKvW oder extern),  Öffentlichkeitsreferent:in
Aufgaben:
Bei minderjährigen Betroffenen: Personensorgeberechtigte informieren, Hilfen anbieten und ggf. organisieren
Bei sexuell übergriffigen Minderjährigen:
zusätzlich Jugendamt  informieren
Verfahrenskoordination mit Blick auf direkt und indirekt Betroffene/n, Verdächtige/n, Gemeinde/Einrichtung
und  Öffentlichkeit („Wer braucht was?“)
 Krisenkommunikation nach innen und außen
Entscheidungen über:
· Dienst-/arbeitsrechtliche Konsequenzen
· Einbeziehung der MAV
· (Nicht-)Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden
· Schutzmaßnahmen für betroffene Person/en
· Kommunikationsstrategie
 
 Meldepflicht   nach   KGSsG!

Umgehend Meldestelle der EKvW kontaktieren:

Die Meldestelle leitet die Meldung an das zuständige Leitungsorgan weiter und bietet Interventionsberatung im zu bildenden Kriseninterventionsteam an.

Zur Einschätzung und Bewertung der Vermutung (ggf. anonymisiert) externe Fachberatung einholen 
Fachstelle Intervention der EKvW oder Fachberatungsstelle vor Ort
Kinder- und Jugendschutz sicherstellen

ggf. fachlich-pädag. Grenzen nochmals klar benennen und Einhaltung einfordern;
ggf. Hinweis auf Selbstverpflichtungs-
erklärung
Verdacht bleibt vage
Rehabilitierung des/der zu Unrecht Verdächtigten
Verdacht lässt sich 
eindeutig ausräumen
Plausibilitäts-
prüfung
Verdacht
begründet:

Meldepflicht
nach KGSsG!

Umgehend Meldestelle der EKvW kontaktieren

 Verdacht
bleibt vage:

Leitung
informieren:
Pfr:in, Presb.-Vors.,
Abteilungs- o. Einrichtungsleitg.
Betrifft der Vorwurf  die Leitung selbst: Superintendent:in informieren

Ruhe bewahren!

Keine Befragung der vermuteten betroffenen Person!
Kein Gespräch darüber mit vermeintlich übergriffiger Person!
Nicht ermitteln!
 
" " " " " " "F O R T L A U F E N D E     D O K U M E N T A T I O N    (Bogen)" " " " " "
MA vermutet Übergriff
einer Person oder 
erfährt durch Dritte davon
MA erfährt von einem
Übergriff durch die/den
Betroffene/n selbst
Institutionelle Aufarbeitung und Überprüfung des Schutzkonzepts, Verstärkung der Prävention
Begleitung durch externe Fachberatungsstelle empfohlen

Fachstelle Prävention und Intervention der EKvW, Meldestelle nach dem KGSsG: 0521 594-381, meldestelle@ekvw.de
Fachberatungsstelle KiM des DKSB Münster: 0251 471 80, info@kinderschutzbund-muenster.de, Gewaltopferambulanz UKM Münster: 0251 83 55-160
Jugendamt Münster: 0251 492-5601, Kreisjugendamt Warendorf: 02581 535200, Kreisjugendamt Coesfeld (Notruf): 02541 18-5170 
Jugendamt Stadt Coesfeld (Notruf): 02541 939-2324, Jugendamt Dülmen (ASD): 02594 12-120, Hilfe-Telefon: 0800 22 555 30
Ansprechstelle der Ev. Kirche von Westfalen für Betroffene: Kirchenrätin Daniela Fricke, 0521 594-308, daniela.fricke@ekvw.de
Superintendent Holger Erdmann: 0251 51028-200, Ansprechperson für Betroffene im Kirchenkreis Münster: Pfr Dr. Christoph Nooke 0251 421 27 
 
  



ggf. kollegiale Beratung
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